
Amtliche
Bekanntmachungen

Bürgeramt
geschlossen

Das Bürgeramt ist am Mittwoch, 
28.06.2023 geschlossen. 

Wir bitten um Beachtung und 
Kenntnisnahme.

Abbrennen von Reisig oder 
Feuer derzeit nicht möglich

Aufgrund der extrem warmen und tro-
ckenen Witterung kann vonseiten der Orts-
polizeibehörde derzeit keine Genehmi-
gung für das Abbrennen von Reisig oder 
sonstige Verbrennung pflanzlicher Abfälle 
genehmigt werden.

Wir bitten um Verständnis für diese Maß-
nahme

Die Jahressteuer von der Grund-
steuer wird zum 01.07.2023 fällig.
Bei Kunden, die sich am Lastschrift-Einzugsver-
fahren beteiligen, veranlasst die Gemeinde die 
Abbuchung der fälligen Beträge vom angegebe-
nen Girokonto.
Die Steuer muss bis zum 01.07.2023 auf einem 
Konto der Gemeinde Jagstzell gutgeschrieben 
oder bar einbezahlt sein. Die Zahlung per Scheck 
gilt mit dem 3. Tag nach Eingang bei der Ge-
meindekasse als geleistet.
Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, bei 
verspätetem Zahlungseingang Säumniszuschlä-
ge und Mahngebühren, gem. §§ 249, 259 nach 
der Abgabenordnung (AO), zu erheben.
Bei unbarer Zahlungsweise ist die Angabe des 
Buchungszeichens unbedingt erforderlich. Da-

durch lassen sich Rückfragen und Missverständ-
nisse vermeiden.
Vorbereitete Einzugsermächtigung können Sie 
anfordern unter Telefon 07967/9060-32 oder 
per E-Mail steueramt@jagstzell.de. 

Werbung Jahreszahler - Anträge beim Steu-
eramt
Die Grundbesitzabgaben werden in der Regel zu 
je einem Viertel ihres Jahresbetrags am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. fällig. Auf Antrag kann 
sie der Steuerpflichtige auch in einem Jahres-
betrag am 1. Juli jeden Jahres entrichten. Der 
Antrag kann für das kommende Jahr 2024 ge-
stellt werden und muss bis spätestens 
30.10.2023 bei der Gemeindeverwaltung ein-
gegangen sein. Diese Zahlungsweise bleibt so-
lange maßgebend, bis eine Änderung gewünscht 
wird.

Wir weisen auf diesen vereinfachten Zahlungs-
modus hin. Sie erleichtern sich damit die Termi-
nüberwachung und zahlen -auch wenn Sie am 
Abbuchungsverfahren teilnehmen- weniger 
Kontoführungsgebühren an Ihre Bank. Nicht 
zuletzt unterstützen Sie auch unsere Bemühun-
gen, die Verwaltung zu rationalisieren und 
Steuergelder zu sparen.

Wenn Sie künftig von der Möglichkeit der jähr-
lichen Zahlungsweise Gebrauch machen wollen, 
können Sie dies formlos beim Steueramt 
Jagstzell, Telefon 07967/9060-32, E-Mail: 
steueramt@jagstzell.de beantragen.

Falls Sie bereits am Abbuchungsverfahren teil-
nehmen, werden wir dann künftig Ihre Grund-
steuer am 1. Juli in einem Jahresbetrag einzie-
hen.
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Öffentliche Gemeinderatssitzung am Montag, 26.06.2023

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemein-
derats findet am Montag, 26.06.2023 um 
19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Hauptstraße 6, statt.

Zu dieser Sitzung lade ich freundlich ein.

Patrick Peukert
Bürgermeister

Die Sitzung ist öffentlich, der zeitweilige Aus-
schluss der Öffentlichkeit bleibt vorbehalten.

Tagesordnung:
1. Bürgerfragestunde

2. Bekanntgabe von Beschlüssen

3. Bericht des Bürgermeisters

4. Neugestaltung der Friedhofsanlage mit 
neuen Bestattungsformen erarbeiteten 
Friedhofskonzeption

 Vorstellung der Ausführungsplanung von 
Plan Werk Stadt

5. Vorstellung der Ergebnisse der Verkehrs-
schau am 05.04.2023 in Jagstzell

6. Breitbandausbau „graue Flecken“
 Neue Gigabit-Richtlinie 2.0 des Bundes
 Abstimmung der weiteren Vorgehens-

weise in der Gemeinde Jagstzell

7. 35. Änderung des Flächennutzungsplans 
(FNP) der Vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft (VVG) Ellwangen in dem Be-
reich „Auchtfeld“ in Wört

 a) Aufstellungsbeschluss
 b) Billigung des Entwurfs
 c) Frühzeitige Beteiligung
 Vorberatung

8. Errichtung einer Mauer aus Betonstein 
oder L-Steinen bis in einer Höhe max. 1,60 m 
Höhe auf der Grundstücksgrenze in Rich-
tung Nord/West auf dem Grundstück Kie-
fernweg 10, Flst. Nr. 174/33, Jagstzell

 Erteilen des gemeindlichen Einverneh-
mens (Stützmauer mit 1,60 m Höhe)

9. Verschiedenes, Bekanntgaben

10. Anfragen der Mitglieder des Gemeinde-
rates

11. Frageviertelstunde

Ein nicht öffentlicher Teil findet bereits vorab 
statt.
Die dazugehörigen Sitzungsunterlagen finden 
Sie im Ratsinformationssystem der Gemeinde 
Jagstzell unter www.jagstzell.ris-portal.de 
oder www.jagstzell.de/Rathaus&Bürgerser-
vice/Gemeinderat/Ratsinformations-Portal
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E-Mail: sekretariat@jagstzell.de
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Bürgermeister Patrick Peukert 90 60-0

Sachgebiete und Ansprechpartner
• Vorzimmer Bürgermeister
 Frau Benz 90 60-12
• Sanierungsgebiet
 Frau Schlosser 90 60-14
• Hauptamt
 Herr Freytag 90 60-0
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Bankverbindung
Kreissparkasse Ostalb
Kto.-Nr. 110 602 422 (BLZ 614 500 50)
IBAN: DE63614500500110602422
BIC: OASPDE6AXXX
VR Bank Ellwangen
Kto.-Nr. 391 262 009 (BLZ 614 910 10)
IBAN: DE31614910100391262009
BIC: GENODES1ELL

www.jagstzell.de
Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die Verwendung geschlechterspezifischer 
Sprachformen verzichtet. Bei allen Bezeichnungen, die 
auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formu-
lierung sämtliche Geschlechteridentitäten.

Ausschreibung Jahresprogramm 2024 
Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz (MLR) hat das 
Jahresprogramm 2024 zum Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum (ELR) mit Bekanntma-
chung vom 26. Mai 2023 im Staatsanzeiger 
ausgeschrieben.

Das ELR
Mit dem ELR hat das Land Baden-Württemberg 
ein umfassendes Förderangebot für die struk-
turelle Entwicklung ländlich geprägter Dörfer 
und Gemeinden geschaffen. Gefördert werden 
Projekte, die lebendige Or tskerne erhalten, 
zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten ermöglichen, 
eine wohnortnahe Versorgung mit Waren und 
Dienstleistungen sichern sowie zukunftsfähige 
Arbeitsplätze schaffen. Ziel des Jahrespro-
gramms 2024 ist, Impulse zur innerörtlichen 
Entwicklung und Aktivierung der Ortskerne zu 
setzen und dabei auch den Klimaschutz zu be-
rücksichtigen. Daher wird die Nutzung vorhan-
dener Bausubstanz besonders gefördert. Zu-
dem sind ab diesem Programmjahr 
Neubauprojekte in den Förderschwerpunkten 
Innenentwicklung/Wohnen, Arbeiten und Gemein-
schaftseinrichtungen nur noch förderfähig, so-
fern die Tragwerkskonstruktion überwiegend 
aus einem CO2-speichernden Material (z. B. 
Holz) besteht.
Projektträger und Zuwendungsempfangende 
können neben den Kommunen beispielsweise 
auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen 
sein. 

Wo liegen die Förderschwerpunkte?
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht 
die Sicherung der örtlichen Grundversorgung
mit Waren und Dienstleistungen des täglichen bis 
wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. Geför-
der t werden unter anderem Dorfgasthäuser, 
Dorfläden, Metzgereien, Bäckereien und Hand-
werksbetriebe. Zur Grundversorgung können 
auch Arztpraxen, Apotheken und andere Dienst-
leistungen im Gesundheitsbereich gehören. In-
vestitionen von Kleinstunternehmen der Grund-
versorgung und für Einrichtungen für lokale 
Basisdienstleistungen können mit einem erhöh-
ten Fördersatz von bis zu 30 % (ggf. 35 % bei 
zusätzlichem CO2-Speicherzuschlag) gefördert 
werden.
Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenent-
wicklung werden die Erhaltung und Stärkung 
der Ortskerne insbesondere durch Umnutzung 
vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur 
Erreichung zeitgemäßer Wohnverhältnisse (um-
fassende Modernisierungen), innerör tliche 
Nachverdichtung (ortsbildprägende Neubauten 
unter Verwendung CO2-speichernder Baustoffe), 
Verbesserung des Wohnumfeldes, Entflechtung 
unverträglicher Gemengelagen sowie die Neu-
ordnung mit Baureifmachung von Grundstücken 
gefördert. Bei eigengenutzten wohnraumbezo-
genen Projekten liegt der Regelfördersatz bei 
30 %. Der Höchstbetrag pro Wohneinheit be-
trägt bei Modernisierungen, Umbauten und Auf-
stockungen 50.000 €, bei Umnutzungen bis zu 

60.000 €. Neubauten in Baulücken werden mit 
bis zu 30.000 € gefördert. Für den Förder-
schwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung wird 
etwa die Hälfte der im Jahresprogramm 2024 
zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt. Neu 
ist die Möglichkeit, Projekte auch in Baugebieten 
der 70er-Jahre zu fördern, sofern das Wohn-
gebiet direkt oder über ältere Bebauung mit der 
Ortsmitte verbunden ist.
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vor-
rangig Projekte unterstützt, die zur Umnutzung 
oder Weiterentwicklung vorhandener Bausub-
stanz beitragen. Auch die Entflechtung stören-
der Gemengelagen im Ortskern ist ein wichtiges 
Förderziel. Gefragt sind Projekte von kleinen und 
mittleren Unternehmen, die zum Erhalt der de-
zentralen Wirtschaftsstruktur sowie zur Siche-
rung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeits-
plätzen beitragen. 

CO²-Speicherzuschlag
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenscho-
nende, CO2 bindende Baustoffe im Tragwerk wie 
z. B. Holz einsetzt, kann in definierten Fällen 
einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf  den 
Regelfördersatz und eine erhöhte Maximalför-
derung bekommen, sofern dies nach beihilfe-
rechtlichen Bestimmungen möglich ist.

Antragsverfahren
Anträge auf  Aufnahme in das Förderprogramm 
können ausschließlich von den Städten/Ge-
meinden gestellt werden. Diese Aufnahmeanträ-
ge enthalten auch die privaten Projekte. 
Das MLR entscheidet im Frühjahr 2024 über die 
Aufnahme in das ELR. 
Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine För-
derung in Frage kommen könnte, so wenden Sie 
sich so schnell wie möglich jedoch bis 
spätestens 31.07.2023
an Frau Schlosser Tel.07967-906014, E-Mail: 
sanierungsgebiet@jagstzell.de, um einen mög-
lichen Antrag abzuklären und die erforderlichen 
Unterlagen abzustimmen.
Die vollständigen Unterlagen zu förder-
fähigen Projektvorschlägen von Unter-
nehmen und privaten Investoren nimmt 
die Gemeindeverwaltung ab sofort, je-
doch bis spätestens 28.08.2023 entge-
gen, um beim Land Baden-Württemberg 
termingerechte Förderanträge zu stellen. 
Es können nur Projekte zur Förderung vorge-
schlagen werden, die vor der Programment-
scheidung im Jahr 2024 nicht begonnen sind 
und im Jahr der Förderentscheidung begonnen 
werden.
Weitere Informationen über die Fördervorrau-
setzungen, die Förderhöhe und das Verfahren 
zur Antragstellung finden Sie unter https://mlr.
baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/la-
endlicher-raum/foerderung/elr/ oder unter 
https://rp.baden-wuer ttemberg.de/themen/
land/elr/seiten/elr-antragstellung/

Gemeinde Jagstzell, 23.06.2023

ELR

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
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Leer stehende Wohnungen oder 
Häuser bitte melden! Wohnungen 
werden nach wie vor gesucht
Bei der Gemeindeverwaltung fragen immer 
wieder Interessenten an, die eine Wohnung oder 
ein Haus in Jagstzell zu mieten suchen. Damit 
diesen qualifiziert Auskunft erteilt werden kann 
oder um einem Besitzer einer/eines leer stehen-
den Wohnung/Hauses einen Interessenten ver-
mitteln zu können, bitten wir Wohnungseigen-
tümer um Meldung ihrer freistehenden, 
vermietbaren Objekte an Tel. 9060-12.
Selbstverständlich werden wir einem Woh-
nungssuchenden die Adresse des Vermieters 
nicht nennen, sondern lediglich die Woh-
nungsanfrage an uns bekannte Vermieter 
weiterleiten.

Bekanntmachungen
anderer Stellen –
Weitere Infos

50 Jahre Ostalbkreis
Ostalb-Sommer in Kirchheim und Täferrot
Am letzten Juni-Wochenende des Themenmo-
nats „Wald & Wiese“ präsentieren sich zum 
50-jährigen Bestehen des Ostalbkreises die Ge-
meinden Kirchheim und Täferrot.

Am Samstag, 24. Juni 2023, lädt die Gemein-
de zum Kirchheimer Aktionstag ab 13.30 Uhr 
auf den Vorplatz der Turn- und Festhalle in 
der Sudetenstraße ein.

Ab 13.30 Uhr gibt es dort kulinarische Köstlich-
keiten des Obst- und Gartenbauvereins am Vor-
platz der Turnhalle sowie eine Hüpfburg, eine 
Wurfbude und einen Informationsstand der 
Fachwarte Aalen e. V. Zum offiziellen Auftakt 
um 16.30 Uhr werden Bürgermeister Atalay und 
Landrat Dr. Joachim Bläse zur Erinnerung an das 
Kreisjubiläum einen Zukunftsbaum im Schul-
garten pflanzen. Es unterhält der Musikverein 
Kirchheim. Ab 19.30 Uhr gibt es auf dem Fest-
platz Acoustic Pop, Folk und Country mit Andrea 
& Bruno und ab 22.00 Uhr spielen The Schnecks 
Rock und Pop aus den 80ern bis heute.

Begleitend sind im Foyer der Turn- und Fest-
halle von Freitag, 23. Juni, 17.00 Uhr, bis ein-
schließlich Sonntag, 25. Juni, die Fotoausstel-
lung „Das Grün im Dorf – einst und jetzt“ der 
Umweltgruppe Kirchheim mit den Bildautoren 
Dr. Ulrich Haag und Dr. Berthold Hirsch sowie 
Naturfotografien rund um Kirchheim von Gaby 
und Lothar Schüler zu sehen.

Zudem werden geführte Wanderungen auf den 
neuen Erlebnispfaden angeboten. Um 13.30 Uhr 
startet am Festplatz die Wanderung zum „Sin-
nespfad zwischen Wasser und Wald“, um 14.00 
Uhr am Schafbrunnen am Blasienberg die Wan-
derung zum „Erlebnispfad Blasienberg“, um 
15.00 Uhr am Weiher am westlichen Ortsaus-

Mitfahrbänkle
Jagstregion

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

da in unserer Gemeinde schon 
seit längerer Zeit an verschiede-
nen Stellen Mitfahrbänke aufge-
stellt sind, möchte ein Student 
des Landratsamtes Ostalbkreis 
im Rahmen seiner Bachelorarbeit 
hierüber eine Umfrage starten.
Vielleicht haben Sie eine Mitfahr-
bank schon genutzt und können 
hierzu Ihre Erfahrung mitteilen.

Die Beantwortung des Fragebo-
gens ist selbstverständlich ano-
nym und bis einschl. 02.07.2023 
unter folgendem Link aufrufbar:
https://www.umfrageonline.com/
c/mitfahrbaenke

Wir freuen uns über Ihre Mithilfe 
und Unterstützung.

Kommandant Thomas 
Stahl führte die Brand-
schutzunterweisung 
bestehend aus einem 
theoretischen Teil und 
anschließend in einem 
praktischen Teil, bei 
dem alle Mitarbeiter 
Hand an den Feuerlö-
scher anlegen und lö-
schen konnten durch.
Ein Dank geht an dieser 
Stelle an den Komman-
dant Thomas Stahl und 
Herrn Luffl er.

Brandschutzunterweisung 
der Feuerwehr 
am 20.06.2023 
für die Mitarbeiter der Verwaltung 
und Bauhof der Gemeinde Jagstzell

Brandschutzunterweisung 

Fotos: privat
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gang Benzenzimmern die Wanderung zum „Bi-
ber- und Baumpfad Benzenzimmern“. Ab 14.00 
Uhr steht dort das Bibermobil von Biberberaterin 
Gisela Müller. Marie-Louise Ilg erzählt Märchen 
und Klaus Riedel liest aus den Büchern „Im Wald 
der wilden Biber“. 

Der „Streuobstpfad mit Riesblick“ kann ohne 
Führung begangen werden. Auf dem Sommer-
fest des Obst-und Gartenbauvereins am Fest-
platz haben die Fachwarte Aalen e. V. am Sams-
tag ab
13.30 Uhr einen Infostand aufgebaut. Hier gibt 
es wertvolle Tipps zur Pflege von Streuobst-
wiesen und zur Veredelung von Obstbäumen 
und eine Apfelsaftverkostung, für Kinder gibt es 
ein Quiz zum Thema Streuobstwiese. 
Weitere Infos zu den Pfaden unter https://www.
kirchheim-amries.de/freizeit-erlebnis/erlebnis-
pfade-kirchheim-am-ries

Am Sonntag, 25. Juni 2023, lädt die Gemein-
de Täferrot ab 9.30 Uhr ein. Der Festtag star-
tet mit einem Gottesdienst in der Afra-Kirche. 
Um 11.00 Uhr eröffnen Bürgermeister Bareis 
und Landrat Dr. Bläse den Ostalb-Sommer-Tag 
an der Werner-Bruckmeier-Halle, der Landrat 
wird dort eine amerikanische Stadtlinde an die 
Gemeinde als Zukunftsbaum übergeben. Im An-
schluss unterhalten die Musikkapellen „Blosba-
gasch“ und „Blächerovka“.

Auf einem kleinen Bauernmarkt werden Produk-
te von örtlichen Erzeugern und Leckeres vom 
Grill sowie Bauernhofeis vom Gschwend-Hof 
angeboten. Für Kinder gibt es eine Malaktion 
mit Ostalbkreis-Herzen. 

Nach der Eröffnung können sich alle Gäste, be-
sonders Familien, auf einen Rundwanderweg 
begeben. Die erste Station ist ab der Schule aus-
geschildert. Es gibt viel an der Rot zu entdecken 
und zu erfahren. Außerdem werden Planwagen-
fahrten angeboten. Das Programmende ist ge-
gen 17.00 Uhr.

Energiespartipp der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg 
und des EKO – EnergiekompetenzOstalb 

Lohnt sich eine gemietete  
Photovoltaik-Anlage für mich?
Ob sich eine PV-Anlage zur Miete für Sie lohnt, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zentral 
ist, wie auch bei einer gekauften Anlage, welche 
persönlichen Ziele Sie damit verfolgen. Wollen 
Sie aktiv zum Klimaschutz beitragen und sich 
unabhängiger von Ihrem Stromversorger ma-
chen, ist eine PV-Anlage in jedem Fall eine emp-
fehlenswerte Anschaffung. Komplizierter wird 
es bei der Frage, ob und wie sehr sich der Ab-
schluss eines PV-Mietvertrages auch finanziell 
lohnt. Die Preise für PV-Anlagen haben sich 
nach Jahren sinkender Preise wieder erhöht: 
Materialengpässe, gestiegene Energiepreise und 
die hohe Nachfrage sind die Hauptgründe. Ne-
ben der Strompreisentwicklung sind die Anla-
genkosten entscheidend dafür, wann und ob ein 
PV-Projekt einen finanziellen Vorteil bringt.

Die gestiegenen Preise haben dazu geführt, dass 
sich private PV-Anlagen erst später rechnen als 
noch vor einigen Jahren. Bei Mietangeboten, die 
in der Regel durch Finanzierungs- und Service-
kosten über die Mietdauer teurer sind als Kauf-
anlagen, führt das schnell dazu, dass die ver-
sprochene Kostenersparnis erst gegen Ende oder 
sogar nach Ende des Mietvertrages eintritt. Das 
sollten Sie sich bewusst machen und Ersparnis-
rechnungen der Anbieter genau prüfen. Nicht 
selten führen Anbieter im Rahmen eines An-
gebots eine Beispielrechnung durch, deren Er-
gebnis eine hohe Wirtschaftlichkeit suggeriert. 
Aber Vorsicht: Hier wird häufig Schönrechnerei 
betrieben und der genaue Blick auf die getrof-
fenen Annahmen lohnt sich. Im Kleingedruckten 
finden Sie oft den Hinweis, dass solche Rech-
nungen nicht verbindlich sind. Ob Sie am Ende 
wirklich so viel sparen wie vorgerechnet, ist 
fraglich und wird vom Anbieter nicht garantiert.
Für weitere Informationen:
EKO – Energiekompetenz Ostalb e. V.
Energie- und Klimaschutzberatung 
des Ostalbkreises
Dr.-Schneider-Str. 56 
73560 Böbingen an der Rems, 
Tel. 07361/503-2741
E-Mail: energieberatung@ostalbkreis.de
www.energiekompetenzostalb.de

Weitere Informationen der EKO -  
Energiekompetenz Ostalb e.V. 

Hitzeschutz mitdenken

Wer den Neubau eines Hauses plant oder eine 
Bestandsimmobilie energetisch modernisieren 
will, muss einiges beachten. Sinnvoll ist es dann 
auch, den sommerlichen Hitzeschutz gleich mit 
einzuplanen. Denn wenn sich Wohnräume stark 
aufheizen, wird die Wärme schnell zur Belas-
tung. „Überlegen Sie vorab, welche Gebäudetei-
le und Räume sich besonders aufheizen und 
welche Maßnahmen hier sinnvoll sind“, sagt 
Helmut Kaltenmark, Energieexperte des EKO- 
EnbergiekompetenzOstalb e.V. und der Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg. Beim 
Neubau schreibt das Gebäudeenergiegesetz den 
sommerlichen Wärmeschutz bereits vor: Er 
muss bei Planung und Bau eingeplant werden.
Diese Räume heizen sich schnell auf In puncto 
Hitzeschutz kann die Ausrichtung der Räume 
zur Sonne entscheidend sein – deshalb spielen 
Fensterflächen, Fassade und Dach eine wichtige 
Rolle. Nicht immer sind es Räume in Richtung 
Süden, die sich schnell aufheizen. „Steht die 
Sonne weit oben, werden diese meist nur ge-
streift. Auch Zimmer, die nach Osten und Wes-
ten ausgerichtet sind, heizen sich schnell auf. 
Hier steht die Sonne niedriger und die Sonnen-
strahlen fallen tief in den Raum“, erklärt Helmut 
Kaltenmark. Dachräume werden oft besonders 
heiß. Hier trifft die Sonne über die gesamte Flä-
che auf. Zusätzlich steigt die Wärme aus dem 
Haus nach oben. Wärmedämmung hilft auch im 

Sommer Generell hilft eine gute Wärmedäm-
mung nicht nur im Winter Wärmeverluste zu 
vermeiden, sondern auch im Sommer die Hitze 
draußen zu halten. Auch die Fenster spielen 
beim Hitzeschutz eine wichtige Rolle. „Je klei-
ner der sogenannte g-Wert des Fensters ist, 
desto weniger Wärmeenergie dringt von außen 
durch die Verglasung nach innen“, so Kalten-
mark. Sonnenschutz besser außen anbringen 
Sonnenschutz wie Jalousien, Rollläden und 
Markisen sollten besser außen statt innen an-
gebracht werden. Die Sonnenstrahlen werden 
von vornherein ferngehalten und fallen erst gar 
nicht durch das Fenster in den Raum. Auch 
Dachüberstände, Vordächer und Balkone mini-
mieren den Einfall der Sonnenstrahlen.

Kostenlose Online-Vorträge
• 29. Juni 2023, 18.00 Uhr: 

Nachtspeicheröfen sanieren – Erfahrungs-
bericht und Tipps eines Eigentümers

• 03. Juli 2023, 18.00 Uhr: 
Jetzt geht es dem Haus ans reingemachte! - 
Richtig energetisch Sanieren

• 05. Juli 2023, 18.00 Uhr: 
Wie gelingt der Heizungstausch?

• 10. Juli 2023, 10.00 Uhr: 
Workshop „Stecker-PV“

• 18. Juli 2023, 18.00 Uhr: 
Workshop „Stecker-PV“

• 20. Juli 2023, 18.00 Uhr: 
Schimmel im Wohnraum? - Das können Sie tun!

• 24. Juli 2023, 18.00 Uhr: 
Solarstrom von Balkon und Terrasse

• 19. September 2023, 18.00 Uhr: 
Jetzt geht es dem Haus ans reingemachte! - 
Richtig energetisch Sanieren

• 20. September 2023, 18.00 Uhr: 
Schimmel im Wohnraum? - Das können Sie tun!

• 26. September 2023, 18.00 Uhr: 
Wie gelingt der Heizungstausch?

• 27. September 2023, 18.00 Uhr: 
Ran an die Fördermittel!

• 28. September 2023. 18.00 Uhr: 
Wir klären auf: Heizen mit erneuerbaren 
Energien und die 65 Prozent

• 5. Oktober 2023, 18.00 Uhr: 
Nachtspeicheröfen sanieren – Erfahrungs-
bericht q und Tipps eines Eigentümers

• 09. Oktober 2023, 18.00 Uhr: 
Heizungsoptimierung

• 12. Oktober 2023, 18.00 Uhr: 
Solarstrom von Balkon und Terrasse

Die Anmeldung und weitere Informationen 
finden Sie unter: https://www.verbraucherzen-
trale-bawue.de/energie/onlineseminare-der-
energieberatung-59522

Ein gültiger Ausweis 
 gehört ins Reisegepäck!

Ist Ihr Ausweisdokument 
 noch gültig?
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Informationen für 
unsere Land- und
Forstwirte

Waldbesitzer-Infotag  
auf dem Härtsfeld  
am 14. Juli 2023
Die Forst-Außenstelle Bopfingen des Landrats-
amts Ostalbkreis lädt ein zu einem Waldbesit-
zer-Infotag am 14. Juli 2023, von 14.00 bis 
18.00 Uhr, im Stadtwald Neresheim. 
Der Infotag richtet sich an alle privaten Wald-
besitzerinnen und -besitzer, insbesondere die 
Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaften im 
Zuständigkeitsbereich.
Auf einem Rundparcours im Wald gibt das Team 
der Forst-Außenstelle Antworten auf aktuelle 
Fragestellungen der Waldbewirtschaftung. An 
verschiedenen Stationen werden Themen wie 
der Waldumbau in Zeiten des Klimawandels 
praxisnah behandelt oder wie man durch eine 
angepasste Jungbestandspflege die richtigen 
Weichen für einen stabilen und vitalen Wald 
stellt. 
Im Einzelnen stehen die Themenbereiche Wald-
umbau (Pflanzung, Naturverjüngung, Jagd),
Jungbestandspflege, Mischwuchsregulierung, 
Schlagpflege, Wertastung, Holzvermarktung 
und Privatwaldförderung auf dem Programm.
Ziel der Veranstaltung ist es, nicht nur über die 
fachgerechte Durchführung von Forstbetriebs-
arbeiten und Unterstützungsangeboten für 
Privatwaldbesitzer zu informieren, sondern 
auch Gelegenheit zum fachlichen Austausch 
untereinander sowie mit dem forstlichen Fach-
personal zu bieten. 

Ablauf und Anmeldung:
Da die Teilnehmerzahl aus organisatorischen 
Gründen begrenzt ist, ist eine Anmeldung er-
forderlich entweder online unter
https://formulare.virtuelles-rathaus.de:443/
metaform/Form-Solutions/sid/assistant/
647f1eaad84aff0953da4255 oder telefonisch 
bei der Forst-Außenstelle Bopfingen unter 
07362/ 95697-2310.

Treffpunkt und Start der Veranstaltung ist am 
Sportplatz Auernheim um 14.00 Uhr. Dort wird 
auch ein Team des SV Auernheim mit Grillgut 
und Getränken für das leibliche Wohlbefinden 
sorgen.

Sperrmüll-,
Müllentsorgung

Abfuhrtermin Gelber Sack
Die nächste Abholung der gelben Säcke erfolgt 
am Montag, 26.06.2023 ab 7.00 Uhr.

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Jagstzell
Einsatz BR5 Wohnhausbrand
Am Montag, 19.06.2023 wurde die FFW 
Jagstzell und die FFW Ellwangen um 13.52 Uhr 
mit dem Alarmstichwort BR 5, Brand Gebäude 
nach Dietrichsweiler alarmiert.
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannte ein 
Zimmer in voller Ausdehnung, Flammen schlu-
gen aus 2 Fenstern im 1. OG und das Feuer 
drohte auf den Dachstuhl überzugreifen.
Durch einen gezielten Innenangriff durch Atem-
schutztrupps und Außenangriff mit zwei Rohren 
und der Drehleiter konnte das Feuer rasch ein-

gedämmt und ein Übergreifen auf den Dach-
stuhl verhindert werden.
Vor Ort im Einsatz waren von der FFW Jagstzell 
das HLF 10 und das LF8/6 mit Schlauchanhän-
ger und die VW Pritsche des Bauhofs sowie die 
Kameraden der Stützpunktwehr Ellwangen mit 
dem ELW, LF20, DLK, TLF4000, LF Kats, GW-T 
und MTW.
Einsatzende war gegen 17.30 Uhr
Weitere Einsatzberichte und Bilder finden Sie 
unter: www.feuerwehr-jagstzell.de.

Einsatz BR3 - 
Zweiter Brandeinsatz an einem Tag
Kaum waren neue Schläuche in die Fahrzeuge 
eingeräumt und die Atemschutzflaschen ge-
tauscht, wurde die FFW Jagstzell am Montag, 
19.06.2023 um 19.23 Uhr zur Unterstützung 
der FFW Rosenberg zu einem Maschinenbrand 

zu einem Firmengelände nach 
Rosenberg - Holzmühle alar-
miert.
Eine Papiermühle war in Brand 
geraten. Die FFW Jagstzell unter-
stützte mit mehreren Atem-
schutztrupps die Löscharbeiten.
Im Einsatz waren die FFW Rosen-
berg und von der FFW Jagstzell 
das HLF10, das LF8/6 mit 
Schlauchanhänger sowie die VW 
Pritsche des Bauhofs.
Einsatzende war gegen 22.30 Uhr. 

Volkshochschule
Ostalb

VHS-Kurse - online und in Hüttlingen

WhatsApp, Telegram, Signal, Threema und 
Co. - Messenger-Dienste und ihre vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten
Welche/r Dienst(e) passt/passen zu mir? Wie 
gestaltet sich der Datenschutz? Welche Funk-
tionen kann ich nutzen? Dieser Kurs ist für all 
diejenigen geeignet, die bisher noch keinen 
Messenger nutzen, aber auch für die, die sich 
tiefer mit den Anwendungsmöglichkeiten be-
schäftigten und Alternativen testen wollen. Für 
den Kurs benötigen Sie kein Smartphone, für die 
Nutzung der Dienste danach wäre es von Vor-
teil. 
Der Dozent Christian Winklmeier ist Volkswirt 
und Politikwissenschaftler. Seine Kursschwer-
punkte liegen in den Fachbereichen Politik, Öko-
nomie, soziale Medien und Didaktik. 
Donnerstag, 29.06.2023, 15.00 - 16.30 Uhr
Online-Kurs
€ 14,00

23F2075H Judith Wettemann-Ebert
Acrylmalerei „Mal -was anderes“
(Präsenzkurs)
Was kann Acrylfarbe? Bunte Farben und ver-
schiedene Texturen machen Lust auf Experi-
mente mit ungewissem Ausgang.. Schütten, 
Malen, Spachteln, Lasieren, Wischen, Drucken- 
vieles ist mit Acrylfarben möglich. Dieser Work-

shop soll mit Spaß den Einstieg in dieses Medi-
um ermöglichen. Wer Neues wagt, gewinnt 
neue Erkenntnisse und vielleicht auch Lust auf 
mehr.
15,- Materialkosten
Selbstverpflegung
Samstag, 15.7.2023, 10.00 - 16.00 Uhr
Hüttlingen, Rotes Schulhaus 
€ 36,00

23F301104O Bettina Raisch
Online-Workshop Hatha Yoga -
Schwerpunkt Hüfte - Knie
3-stündiger Workshop in Theorie und Praxis
Die Hüftgelenke sind starken Belastungen aus-
gesetzt. Wir wollen sie reinigen, nähren und 
schmieren und fördern dadurch deren Beweg-
lichkeit. Positive Auswirkungen auf den Band-
apparat der Hüften, das Ileo-Sakral-Gelenk 
sowie auf die Kniegelenke bleiben nicht aus. 
Außerdem erfahren Sie vieles über die anatomi-
schen Zusammenhänge der verschiedenen Ge-
lenke.
Der Workshop findet online statt. Der Link hier-
zu kommt 15 Minuten vor Kursbeginn. Am Vor-
abend wird ein Infoblatt zum Thema per E-Mail
verschickt.
Samstag, 15.07.2023, 9.30 - 12.30 Uhr
Online-Kurs
€ 43,00

Weitere Infos und Anmeldung unter:
Telefon: 07961/8786-986 
E-Mail: info@vhs-ostalb.de 
Internet: www.vhs-ostalb.de 

europaweit

gebührenfrei
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Aus dem
Gemeinderat

Pressebericht über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates  
vom 22.05.2023
Der Vorsitzende stellt fest, dass das Gremium 
rechtzeitig und ordnungsgemäß einberufen 
wurde und beschlussfähig ist.
Wünsche zur Änderung der Tagesordnung be-
stehen nicht.

TOP 1.
Bürgerfragestunde

BM Peukert stellt fest, dass aus der Bürger-
schaft keine Fragen an das Gremium gerichtet 
werden.

TOP 2.
Bekanntgabe von Beschlüssen

Aus der nicht öffentlichen Sitzung des Gemein-
derates vom 17.04.2023 ist folgender Beschluss
gem. § 35 GemO bekannt zu gegeben:
Der GR hat Herrn Hermann Lüffe als Nachfolger 
des seitherigen Kämmerers Philipp Förstner ge-
wählt.

TOP 3.
Bericht des Bürgermeisters

TOP 3.1.
FNP-Änderungen

BM Peukert berichtet, dass zu den nachgenann-
ten FNP-Änderungen seitens der Gemeinde 
Jagstzell keine Bedenken bestehen. Belange 
sind nicht berührt. Die Gemeinde Jagstzell bittet 
um Beteiligung am weiteren Verfahren.
Rückmeldung wurde durch BM Peukert zu 
nachfolgenden FNP-Änderungen erteilt (hierzu 
wurde er vom GR bevollmächtigt):
•  FNP-Änderung „Weilersäcker / Schafbuck“ in 

Satteldorf
•  FNP-Änderung „Freiflächenphotovoltaikanla-

ge Brenner“ in Frankenhardt
•  FNP-Änderung „Freiflächenphotovoltaikanla-

ge Hemming“ in Frankenhardt
•  FNP-Änderung „Freiflächenphotovoltaikanla-

ge Messerschmidt“ in Frankenhardt
•  FNP-Änderung „Freiflächenphotovoltaikanla-

ge W.I.N.D. Energien GmbH“ in Frankenhardt
•  FNP-Änderung „Freiflächenphotovoltaikanla-

ge Frank“ in Frankenhardt.
Der GR hat hierzu keine Fragen und Anmerkun-
gen.

TOP 4.
Bebauungsplan „Landesgartenschau“ in 

Ellwangen - Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 

§ 4 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat der Stadt Ellwangen hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 20.04.2023 die 
öffentliche Auslegung des Bebauungsplanent-
wurfs „Landesgartenschau“ und des Satzungs-
entwurfs örtlicher Bauvorschriften „Landesgar-
tenschau“ gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) und § 74 Abs. 7 Landesbauordnung 
Baden-Württemberg (LBO) beschlossen.
Für die Abgrenzung des Geltungsbereichs maß-
gebend ist der abgedruckte Abgrenzungsplan, 
gefertigt vom Stadtplanungsamt mit Datum 
vom 14.03.2023 (unmaßstäblich dargestellt).

 
 
Nach § 4 Abs. 2 BauGB sollen im Zuge von Bauleitplanverfahren Behörden und sonstige Träger 
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, beteiligt 
den.  
Die Gemeinde Jagstzell wird beteiligt, eventuelle Anregungen zu o.g. Bebauungsplan bis 
18.06.2023 vorzubringen. 
 
Von Seiten des Gemeinderates gingen keine Fragen und Anmerkungen ein. 
 
Beschluss: 

1. Die Gemeinde Jagstzell hat keine Bedenken gegen den Bebauungsplan "Landesgartenschau" 
in Ellwangen. 

2. Belange der Gemeinde Jagstzell sind hierbei nicht berührt. 
3. Die Gemeinde Jagstzell bittet um Beteiligung am weiteren Verfahren. 

 
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
 

1. Verfahrensstand: 
In der GRS vom 17.05.2021 wurde in öffentlicher Sitzung beschlossen, für den Bereich „Photovoltaik 
am Pumpwerk Dankoltsweiler“ einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem Grünord-
nungsplan aufzustellen. 
Der GR hat den Abgrenzungsplan mit Zielen und Zwecken der Planung vom 07.05.2021 gebilligt und 
beschlossen, diesen gem. § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich auszulegen.  
Die Planungsfläche liegt südwestlich von Dankoltsweiler am bestehenden Pumpwerk mit Wasser-
speicher des Zweckverbandes Wasserversorgung NOW. Das Unternehmen beabsichtigt, die benö-
tigte Energie zum Betrieb der Anlage selbst zu erzeugen und dafür eine Freiflächen
lage zu erstellen. 
Im Anschluss daran hat das vom Vorhabenträger beauftragte Ingenieurbüro die Planunterlagen er-
stellt, mit denen sowohl die Öffentlichkeit als auch die Träger öffentlicher Belange angehört wurden.
Die im Rahmen dieser Anhörung eingegangenen Hinweise und Anregungen sind im Abwägungsvor-
schlag aufgeführt.  

TOP 5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Photovoltaik am Pump-
werk Dankoltsweiler"  
hier: Erneuter Aufstellungsbeschluss, Billigung des Planent-
wurfs und Auslegungsbeschluss  
 

Nach § 4 Abs. 2 BauGB sollen im Zuge von 
Bauleitplanverfahren Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich durch die Planung berührt werden 
können, beteiligt werden.

Die Gemeinde Jagstzell wird beteiligt, eventuel-
le Anregungen zu o.g. Bebauungsplan bis spä-
testens 18.06.2023 vorzubringen.
Von Seiten des Gemeinderates gingen keine 
Fragen und Anmerkungen ein.

Beschluss:
1. Die Gemeinde Jagstzell hat keine Bedenken 

gegen den Bebauungsplan „Landesgarten-
schau“ in Ellwangen.

2. Belange der Gemeinde Jagstzell sind hierbei 
nicht berührt.

3. Die Gemeinde Jagstzell bittet um Beteiligung 
am weiteren Verfahren.

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

TOP 5.
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Photovoltaik am Pumpwerk Dankoltsweiler“
hier: Erneuter Aufstellungsbeschluss, Billi-
gung des Planentwurfs und Auslegungsbe-
schluss
1. Verfahrensstand:
In der GRS vom 17.05.2021 wurde in öffentli-
cher Sitzung beschlossen, für den Bereich „Pho-
tovoltaik am Pumpwerk Dankoltsweiler“ einen 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit inte-
griertem Grünordnungsplan aufzustellen.
Der GR hat den Abgrenzungsplan mit Zielen und 
Zwecken der Planung vom 07.05.2021 gebilligt 
und beschlossen, diesen gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
öffentlich auszulegen.
Die Planungsfläche liegt südwestlich von Dan-
koltsweiler am bestehenden Pumpwerk mit 
Wasserspeicher des Zweckverbandes Wasser-
versorgung NOW. Das Unternehmen beabsich-
tigt, die benötigte Energie zum Betrieb der An-
lage selbst zu erzeugen und dafür eine Frei- 
flächen-Photovoltaikanlage zu erstellen.

Im Anschluss daran hat das vom Vorhabenträger 
beauftragte Ingenieurbüro die Planunterlagen 
erstellt, mit denen sowohl die Öffentlichkeit als 
auch die Träger öffentlicher Belange angehört 
wurden.
Die im Rahmen dieser Anhörung eingegangenen 
Hinweise und Anregungen sind im Abwägungs-
vorschlag aufgeführt.
Der Abgrenzungsplan zum Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit integriertem Grünord-
nungsplan „Photovoltaik am Pumpwerk Dan-
koltsweiler“ wurde in der Zeit vom 02.06.2021 
bis 02.07.2021 im Interimsrathaus der Gemein-
de Jagstzell zur Einsichtnahme öffentlich aus-
gelegt.
Der zwischenzeitlich vom Vorhabenträger vor-
gelegte Vorhaben- und Erschließungsplan wur-
de mit den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange abgestimmt.

2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung:
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung sind bei der Gemeinde Jagstzell keine 
Stellungnahmen eingegangen.

3. Behördenbeteiligung:
Die Behördenbeteiligung fand in der Zeit vom 
25.05.2021 bis 02.07.2021 statt. Eine Abwägung 
der eingegangenen Stellungnahmen wurde im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
(§ 1 Abs. 7 BauGB) behandelt und entsprechend 
ergänzt (siehe Abwägungsvorschlag).

Finanzierung:
Der Vorhabenträger verpflichtet sich gemäß  
§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 BauGB die Kosten der städ-
tebaulichen Planung für das Vertragsgebiet ins-
gesamt zu tragen. Außerdem trägt er die Bau- 
und Erschließungskosten einschließlich der 
Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 
sodass der Gemeinde durch die Planung und 
deren Umsetzung durch den Vorhabenträger 
keine Kosten entstehen.
BM Peukert begrüßt hierzu Frau Klein von den 
StadtLandIngenieure.
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Frau Klein stellt anhand ihrer PowerPoint Prä-
sentation den aktuellen Stand vor.
Sie geht auf die eingegangenen Stellungnah-
men ein und stellt diese dem GR vor.
Sie stellt fest, dass nunmehr alles abgearbeitet 
und entsprechend eingearbeitet wurde.

BM Peukert bestätigt, dass die FNP-Änderung 
von der Gemeinde beantragt wurde.
Beschluss:
1. Für das Gebiet am Pumpwerk der NOW süd-

westlich von Dankoltsweiler muss entgegen 
den Planungen vom 07.05.2021 aufgrund des 
zum Vorentwurf veränderten Geltungsberei-
ches ein erneuter Aufstellungsbeschluss ge-
fasst werden. Aufgrund der Stellungnahme 
der Höheren Forstbehörde wurde die Planung 
überarbeitet, sodass der gesetzliche Wald-
abstand von 30 m mit den Anlagen eingehal-
ten wird. Für die räumliche Abgrenzung ist 
der Lageplan vom 08.05.2023 maßgebend.

2. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Photovoltaik am Pumpwerk Dan-
koltsweiler“ in der Fassung vom 08.05.2023 
mit Vorhaben- und Erschließungsplan in der 
Fassung vom 08.05.2023 wird gebilligt und 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt 
und die Unterlagen auf der Homepage der 
Gemeinde Jagstzell eingestellt (§ 4a Abs. 4 
BauGB).

3. Nach Abwägung der öffentlichen Belange 
untereinander und gegeneinander werden die 
im Zuge der Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange vorgetragenen Stellungnahmen 
berücksichtigt.
Die Planunterlagen und die Begründung 
wurden entsprechend ergänzt.

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

TOP 6.
DEA Gaisberg

Umbau zur frequenzgesteuerten dreistufigen 
DEA durch die NOW Sachstandsbericht und 

Vorstellung Bauzeitenplan
Ab KW 19 beginnt die NOW mit dem ersten 
Schritt des Aufbaus der Notversorgung.

Hierzu muss das Wasser in den betroffenen Ge-
bieten (Versorgungszone Gaisberg (östlicher Teil 
des Hauptortes Jagstzell) und Schweighausen 
(einschließlich Bühlhof, mit Ausnahme Renn-
eckermühle) für wenige Stunden abgestellt 
werden.
Die Bürgerinnen und Bürger wurden und wer-
den über das gemeindliche Amtsblatt entspre-
chend informiert.
Ab KW 24 (12. - 16.06.2023) erfolgt der zweite 
Schritt der Einbindung und Inbetriebnahme der 
Notversorgung (Leitungstrasse von der Pumpe 
zum Flansch DN 100 samt Schiebersetzung).
Der Bauhof wird dazu den Leitungsabschnitt im 
betroffenen Ortsnetz abschiebern und die Lei-
tungen entleeren.
Durch die Wasserabstellungen kann es zu 
Druckschwankungen im Wassernetz kommen.

Die Löschwasserversorgung kann während der 
Bauzeit nicht über den Hochbehälter Gaisberg 
erfolgen. Die Feuerwehr wurde in Kenntnis ge-
setzt. Sie stellt sich auf diese Sondersituation 
entsprechend ein.
Ab KW 25 (19. - 23.06.2023) wird dann durch 
die Fa. Kuhn die neue DEA gesetzt und montiert. 
Für diese Montagearbeiten muss das Wasser 
nochmal kurz abgestellt werden um die Leitung 
druckseitig einzubinden.
Die Notversorgung läuft dann wieder „normal“ 
weiter bis die neue DEA durch die Fa. Jerg auch 
elektrisch angeschlossen ist.
Die neue frequenzgesteuerte dreistufige DEA 
wird dann Ende KW 25 in Betrieb gehen.
Im Anschluss daran wird die Fa. Jerg dann noch 
zusammen mit der NOW die DEA Gaisberg in 
das Leitsystem der NOW einbinden und in Be-
trieb nehmen.

Seite 5 von 18 

 
(Bilder des betroffen Wassernetzes, Jagstzell und Schweighausen) 
 
 
Herr Herrmann stell dem GR anhand der Sitzungsvorlage den Sachverhalt vor. 
Von Seiten des Gemeinderates wurden keine Fragen gestellt. 
 
Der Gemeinderat nimmt vom Sachverhalt, vom Bauzeitenplan der NOW (Stand: 05.04.2023) und der 
Finanzierung des Umbaus der DEA Gaisberg zustimmend Kenntnis. 
 

 
 
 
 
 
 

Die Planung, Vergabe, Mitwirkung der Vergabe und Bauüberwachung samt Erstellung der Bestands-
pläne für die Sanierung der Tauchwand und Zahnschwelle hat die Gemeindeverwaltung, wie in der 
GRS am 27.02.2023 einstimmig beschlossen, beschränkt ausgeschrieben. 
Die Gemeindeverwaltung ist auf 3 Ingenieurbüros zugegangen und hat um Abgabe eines Honoraran-
gebots gebeten. 
Von den 3 angefragten Ingenieurbüros haben 2 sofort abgesagt. 
Daher hat das IB Grimm (IBG) aus Ellwangen letztendlich den Zuschlag für die Planung, Vergabe, 
Mitwirkung der Vergabe und Bauüberwachung samt Erstellung der Bestandspläne für die Sanierung 
der Tauchwand und Zahnschwelle zum Angebotspreis in Höhe von 17.902,50 € (brutto) erhalten. 
 
Das IBG ist aktuell zusammen mit der Gemeindeverwaltung dabei die Ausschreibung der o. g. Leis-
tung auszuarbeiten. Hierzu zählt u. a. Kürzung des Königsstuhls vom Nachklärbecken und Erneue-
rung der Zahnschwelle.  
In diesem Zusammenhang soll auch die Erneuerung des Geländers des Belebungsbeckens mit in die 
Ausschreibung aufgenommen werden. Durch die Ertüchtigung des Belebungsbeckens, Einbau der 
Lüfterplatten (2020) wurde das Geländer teilweise zurückgebaut.  
Um den damaligen Zustand wiederherzustellen sowie die gesetzlichen Richtlinien (DGUV) einzuhal-
ten, muss das Geländer erneuert werden.  
Die Gemeindeverwaltung schlägt eine Ausführung des Geländers in Edelstahl vor. 
 
Die Rinne des Nachklärbecken soll ebenfalls in Edelstahl verkleidet werden.  
In der Vergangenheit wurden die Rinnen von Kläranlagen meisten gefliest. 

TOP 7. SKA Jagstzell 
Sanierung Tauchwand und Zahnschwelle  
Ermächtigung von BM Peukert zur Freigabe der Ausschrei-
bungen und Vergabe an die wirtschaftlichsten Bieter  
 

 

(Bilder des betroffenen Wassernetzes, Jagstzell und Schweighausen)

Herr Herrmann stellt dem GR anhand der Sit-
zungsvorlage den Sachverhalt vor.
Von Seiten des Gemeinderates wurden keine 
Fragen gestellt.
Der Gemeinderat nimmt vom Sachverhalt, vom 
Bauzeitenplan der NOW (Stand: 05.04.2023) 
und der Finanzierung des Umbaus der DEA Gais-
berg zustimmend Kenntnis.

TOP 7. 
SKA Jagstzell

Sanierung Tauchwand 
und Zahnschwelle

Ermächtigung von BM Peukert 
zur Freigabe der 

Ausschreibungen und Vergabe 
an die wirtschaftlichsten Bieter

Die Planung, Vergabe, Mitwir-
kung der Vergabe und Bauüber-
wachung samt Erstellung der 
Bestandspläne für die Sanierung 
der Tauchwand und Zahn-
schwelle hat die Gemeindever-
waltung, wie in der GRS am 
27.02.2023 einstimmig be-
schlossen, beschränkt ausge-
schrieben.
Die Gemeindeverwaltung ist auf 
3 Ingenieurbüros zugegangen 
und hat um Abgabe eines Hono-
rarangebots gebeten.

Von den 3 angefragten Ingenieurbüros haben 2 
sofort abgesagt.
Daher hat das IB Grimm (IBG) aus Ellwangen 
letztendlich den Zuschlag für die Planung, Ver-
gabe, Mitwirkung der Vergabe und Bauüber-
wachung samt Erstellung der Bestandspläne für 
die Sanierung der Tauchwand und Zahnschwel-
le zum Angebotspreis in Höhe von 17.902,50 € 
(brutto) erhalten.

Das IBG ist aktuell zusammen mit der Gemein-
deverwaltung dabei die Ausschreibung der o. g. 
Leistung auszuarbeiten. Hierzu zählt u. a. Kür-
zung des Königsstuhls vom Nachklärbecken und 
Erneuerung der Zahnschwelle.
In diesem Zusammenhang soll auch die Erneue-
rung des Geländers des Belebungsbeckens mit 
in die Ausschreibung aufgenommen werden. 
Durch die Ertüchtigung des Belebungsbeckens, 
Einbau der Lüfterplatten (2020) wurde das Ge-
länder teilweise zurückgebaut.
Um den damaligen Zustand wiederherzustellen 
sowie die gesetzlichen Richtlinien (DGUV) ein-
zuhalten, muss das Geländer erneuert werden.
Die Gemeindeverwaltung schlägt eine Ausfüh-
rung des Geländers in Edelstahl vor.

Die Rinne des Nachklärbecken soll ebenfalls in 
Edelstahl verkleidet werden.
In der Vergangenheit wurden die Rinnen von 
Kläranlagen meisten gefliest.

 
 
 
 
 
 

Ab KW 19 beginnt die NOW mit dem ersten Schritt des Aufbaus der Notversorgung.

 
Hierzu muss das Wasser in den betroffenen Gebieten (Versorgungszone Gaisberg (östlicher Teil des 
Hauptortes Jagstzell) und Schweighausen (einschließlich Bühlhof, mit Ausnahme Renneckermühle) 
für wenige Stunden abgestellt werden. 

TOP 6. DEA Gaisberg 
Umbau zur frequenzgesteuerten dreistufigen DEA durch die 
NOW 
Sachstandsbericht und Vorstellung Bauzeitenplan   
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Aufgrund der Tatsache, dass Fliesen im Nach-
klärbecken ja ständig der Witterung ausgesetzt 
sind und auch wegen der zu unterhaltenden 
Fugen sind solche Systeme aber eigentlich nicht 
mehr zeitgemäß.
Heutzutage werden die Rinnen in Kläranlagen 
ausschließlich oder überwiegen in Edelstahl 
ausgebildet. Edelstahlrinnen sind einfach lang-
lebiger und wartungsfreier.
Daher favorisiert die Gemeindeverwaltung zu-
sammen mit den Klärwärtern die Ausführung 
der Rinne in Edelstahl.
In den zu erstellenden Ausschreibungen werden 
die Unternehmen aufgefordert die o. g. Leis-
tungen entsprechend den geltenden Richtlinien 
auszuführen und herzustellen.
Dazu müssen die Unternehmen vor Herstellung 
der Bauteile dem beratenden IBG und der Ge-
meindeverwaltung eine technische Zeichnung 
zur Freigabe vorlegen.
Erst dann dürfen die Bauteile hergestellt und 
schließlich auf der SKA eingebaut werden.
Die Unternehmen haben dazu im Vorfeld die 
betroffenen baulichen Anlagen selber auf zu 
messen.
Für die Ausführung der o. g. Leistungen, aus-
genommen die Erneuerung des Geländers am 
Belebungsbecken, muss das Nachklärbecken für 
mehrere Tage begehbar (leer) sein.
Das ist nur durch Einstauen der Regenüberlauf-
becken (RÜBs) möglich.
Allerdings ist die Kapazität dieser Bauwerke 
natürlich auch begrenzt.
Am längsten können die RÜBs in einer längeren 
Trockenwetterperiode eingestaut werden. Da-
durch wäre auch gewährleistet, dass möglichst 
„wenig“ Fremdwasser ins Abwassersystem ge-
langt.
Die Gemeindeverwaltung schlägt vor BM Peu-
kert zu ermächtigen, die ausgearbeiteten Aus-
schreibungen vom IBG, nach Prüfung durch die 
Gemeindeverwaltung, freigeben zu können, die 
Leistungen auf Grundlage der Ausschreibungen 
beschränkt auszuschreiben und nach der Sub-
mission an die wirtschaftlichsten Bieter verge-
ben zu dürfen. Damit möglichst eine zeitnahe 
Umsetzung des Gesamtprojekts in der Sommer-
phase umsetzbar ist.
Die Gemeindeverwaltung wird den Gemeinderat 
über die Submissionsergebnisse zu gegebener 
Zeit informieren.

Herr Herrmann stellt dem GR anhand der Sit-
zungsvorlage den Sachverhalt vor.
Auf die Frage eines Gemeinderates bei welchen 
Projekten eingespart werden soll, führt er aus, 
dass bei der Huberanlage eingespart werden 
soll.
Er beantwortet die Frage eines Gemeinderates, 
dass die gewählte Vorgehensweise mit dem Ge-
schäftsbereich Wasserwirtschaft so abgestimmt 
wurde.
Ein Vororttermin wird vor der GRS am 
26.06.2023 stattfinden.

Beschluss:
1. Der Gemeinderat nimmt von der Vergabe 

durch BM Peukert an das IBG für die Planung, 
Vergabe, Mitwirkung der Vergabe und Bau-

überwachung samt Erstellung der Bestands-
pläne in Höhe von 17.902,50 € (brutto) zu-
stimmend Kenntnis.

2. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt die 
favorisierte Ausführung der neuen Edelstahl-
rinne des Nachklärbeckens auszuführen so-
wie die Erneuerung des Geländers vom Bele-
bungsbecken in der Ausschreibung mit 
aufzunehmen.

3. BM Peukert wird ermächtigt die Ausschrei-
bungen der Bauleistungen vom IBG freigeben 
zu können, die erforderlichen Arbeiten be-
schränkt auszuschreiben und an die wirt-
schaftlichsten Bieter zu vergeben.

4. Die Submissionsergebnisse samt Finanzierung 
sollen dem Gemeinderat zu gegebener Zeit 
vorgestellt werden.

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

TOP 8.
Schutzhütte Waldkindergarten

Vorstellung der ausgeschriebenen 
Elektroausschreibung und Ermächtigung 
an BM Peukert an den wirtschaftlichsten 

Bieter zu vergeben

Auf die Sitzungsvorlagen und Beschlusslagen in 
den Gemeinderatssitzungen am 21.06.2021, 
05.07.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 
19.09.2022, 21.11.2022 und 27.02.2023 wird 
verwiesen und Bezug genommen
In der Gemeinderatssitzung am 27.02.2023 hat 
der Gemeinderat folgendes beschlossen, nicht 
öffentliche GRS:
1. Der Gemeinderat stimmt der Durchführung 

der Bauüberwachung und Dokumentation 
(Leistungsphase 8) bei den genannten Maß-
nahmen (u. a. Schutzhütte Waldkindergarten) 
durch Externe zu.

Öffentliche GRS:
1. Der Gemeinderat nimmt vom gesamten Sach-

verhalt und der Finanzierung zustimmend 
Kenntnis.

2. Der Gemeinderat stimmt der Ausführungs-
planung von Herrn Architekt Schneider zu 
und nimmt die beiden Leistungsverzeichnis-
sen „Tiefbau- und Holzbauarbeiten“ zustim-
mend zur Kenntnis.

3. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die 
„Tiefbau- und Holzbauarbeiten“ durch Herrn 
Architekt Schneider öffentlich ausschreiben 
zu lassen.

4. BM Peukert wird ermächtigt, die „Tiefbau- 
und Holzbauarbeiten“ nach Vorlage der Sub-
missionsergebnisse an den wirtschaftlichsten 
Bieter zu vergeben.

Die Durchführung der Lph 8 (Bauoberleitung) 
für die Schutzhütte des Waldkindergarten hat 
die Gemeindeverwaltung, wie in der GRS am 
27.02.2023 einstimmig beschlossen, beschränkt
ausgeschrieben.
Hierzu hat die Gemeinde insgesamt 3 Inge-
nieurbüros um Abgabe eines Honorarangebot 
für die Lph 8 aufgefordert.
Von den 3 angefragten Ingenieurbüros haben 2 
für eine Absage erteilt.
Das Architektenbüro Frank Schneider aus Ils-
hofen hat somit den Zuschlag für die Durch-

führung der Lph 8 in Höhe von 13.328,00 € 
(brutto) für die Schutzhütte des Waldkinder-
garten erhalten.

Auf Grundlage der in der GRS am 27.02.2023 
beschlossenen Ausführungsplanung, wurde zu-
sammen mit Architekt Schneider und Herrn 
Josef Engelhard (Elektrofachplaner) eine Elek-
troplanung sowie die Ausschreibung für die 
Schutzhütte ausgearbeitet.
In der Ausschreibung sind u. a. nachfolgende 
Leistungen und Bauteile enthalten:
•  Deckenbeleuchtungen, allerdings ohne Be-

wegungsmelder, weil sonst ggf. Tiere oder 
Passanten die Bewegungsmelder aktivieren 
könnten. Um Strom zu sparen hat man sich 
hier daher gegen integrierte Bewegungs-
meldet ausgesprochen.

•  Steckdosen, alle mit erhöhten Berührungs-
schutz. Steckdosen, die sich im Außenbereich 
befinden (max. 2 Stk) sollen abschließbar 
sein.

•  PV-Anlage mit ca. 8.200 Watt (8,2 kWp).
•  Batteriespeicher (9,6 – 25,6 kWh).
•  Wechselrichter (10 kVA).
•  Rauchmelder, Fluchtwegbeleuchtung, usw.

Die Positionen der Lampen und Steckdosen 
wurden so effizient wie möglich angeordnet.
Die Anzahl der Lampen und Steckdosen wurden 
auch das Notwendigste reduziert.
Die Schutzhütte soll und ist nur als Zufluchtsort 
ausgewiesen und soll de facto auch nur dafür 
genutzt werden.
Im BA am 21.06.2021 hat sich der BA gegen 
eine 12 kW PV-Anlage entschieden.
Man war der Meinung, dass 12 kW für den 
Nutzen der Schutzhöhe zu hoch sei.
Daher hat man sich auf eine 350 W Anlage fest-
gelegt.
Durch die Elektrofachplanung hat sich heraus-
kristallisiert, dass für die Schutzhütte in Zu-
sammenspiel mit der Batterie und Nutzen einer 
8,2 kWp PV-Anlage am sinnvollsten ist.
Mit einer 8,2 kWp PV-Anlage (20 PV-Module) 
kann die PV-Anlage in beide Himmelsrichtun-
gen auf dem Dach montiert werde, was den 
Vorteil bringt mehr Sonnlicht bzw. Energie über 
den Tag einzuspeisen. Durch die 8,2 kWp PV-
Anlage kann auch in der Zeit von November bis 
März noch ausreichend Strom für die Schutz-
hütte generiert und eingespeist werden.
Zudem benötigt der Wechselrichter eine stabile 
„hohe“ Eingangsspannung um sicher arbeiten 
zu können. Hierfür sind mindestens 8 Module 
pro Seite notwendig.
In der Elektrosparte sind die Lieferzeiten aktuell 
teilweise enorm lang und ungewiss.
Genaue Liefertermine können oftmals nicht 
angegeben werden.
Aufgrund des bevorstehenden Fertigstellungs-
termins der Schutzhütte (Ende August) hat man 
sich daher entscheiden die Ausschreibung für 
die Elektroarbeiten beschränkt auszuschrieben. 
Die Submission wird am 12.05.2023 im Bürger-
saal stattfinden.
Hierzu schlägt die Gemeindeverwaltung vor BM 
Peukert zu ermächtigen, nach Prüfung der An-
gebote die Leistung an den wirtschaftlichsten 
Bieter zu vergeben.
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Die Gemeindeverwaltung erhofft sich hierdurch 
auch die Einhaltung des Zeitplans.

Ausstattung Waldkindergarten:
Im Jahr 2021 wurde von den Erzieherinnen im 
Wald eine Liste mit Gegenständen erstellt, die 
für den neuen Waldkindergarten und die 
Schutzhütte vorgesehen und beschafft werden 
sollten.
Die Liste wurde 2023 noch einmal aktualisiert.
In der Liste sind diverse Bauteile, Werkzeuge, 
Möbel und sonstige Gegenstände aufgelistet, 
die teilweise auch schon bei der Planung der 
Schutzhütte berücksichtigt wurden. Gegen-
stände wie Werkzeuge oder sonstiges, die zum 
Betrieb des Waldkindergartens dienen, müssen 
wie beim Kindergarten in Jagstzell über den 
Kindergartenausschuss und den Haushaltsplan 
der katholischen Kirchengemeinde abgewickelt 
bzw. angeschafft werden.
Die Gemeinde wird die Schutzhütte fertigstel-
len. Tische, Stühle, Regale sind enthalten.
Eine Eröffnung der Schutzhütte des Waldkin-
dergarten wird voraussichtlich Ende August 
2023 möglich sein.
Regale o. ä., die der Bauhof in Eigenleistung 
herstellen kann, sind davon ausgenommen.
BM Peukert soll ermächtigt werden die von den 
Erzieherinnen ausgesuchten Möbel bestellen zu
dürfen. Die Lieferzeiten bei Möbeln kann zur 
Zeit bei 2 - 3 Monaten liegen.

Finanzierung:
Im April 2022 wurden für die ausgeschriebenen 
Leistungen von Herrn Pfeilmeier vergleichbare 
Kosten in Höhe von ca. 141.859,90 € (brutto) 
berechnet.
Insofern konnte trotz des derzeitigen Preisni-
veaus ein für die Gemeinde Jagstzell annehm-
bares und relativ günstiges Ausschreibungser-
gebnis erzielt werden.
Im Haushalt 2022 sind unter Produkt 365001 
für die Investition I-3650-002 Waldkindergar-
ten Kosten in Höhe von 150.000 Euro veran-
schlagt.
Eine Förderung aus dem Ausgleichstock wurde 
beschieden in Höhe von 95.000 Euro beschie-
den.
Herr Herrmann stellt dem GR anhand der Sit-
zungsvorlage den Sachverhalt vor.
Er verweist auf die ausgearbeitete Elektropla-
nung mit Herrn Engelhard und dessen Empfeh-
lungen. Es wurde so minimalistisch wie möglich 
geplant in Bezug auf die Steckdosen. Die ein-
gegangenen Angebote werden derzeit geprüft 
und in einer der nächsten GRS vorgestellt. Er 
führt aus, dass die Schutzhütte so ausgestattet 
wird, dass diese in den Betrieb gehen kann. 
Sofern weiterer Bedarf (z. B. Werkzeuge, Bol-
lerwagen, etc.) von den Erzieherinnen gesehen 
wird, ist dieser über die Katholische Kirche an-
zumelden.

Ein Gemeinderat moniert die Ausstattung des 
Waldkindergartens: Benötigt man eine solch 
große Photovoltaik-Anlage wirklich? Ihm 
scheint, dass der Waldkindergarten eine Delu-
xe-Ausführung bekommt. Das, was da gebaut 
wird, ist immer noch nur eine Schutzhütte, er 
kann dies nicht nachvollziehen.

Herr Herrmann erwidert, dass in Bezug auf die 
PV-Anlage so viel wie nötig geplant wurde; dass 
allerdings eine Stromversorgung für Wasser-
kocher und Laptop im Winter gewährleistet sein 
sollte. Er führt auf die Frage eines Gemeinde-
rates aus, dass der PV-Speicher Internet benö-
tigt, damit dieser auch von der Verwaltung ab- 
bzw. ausgelesen werden kann.

Beschluss:
1. Der Gemeinderat nimmt von der Vergabe 

durch BM Peukert an das Architekturbüro 
Frank Schneider (Lph 8) in Höhe von 
13.328,00 € (brutto) zustimmend Kenntnis.

2. Von den beschränkt ausgeschriebenen Elek-
troarbeiten samt dazugehörender Ausfüh-
rungsplanung für diese beschränkten Aus-
schreibung nimmt der Gemeinderat 
zustimmend zur Kenntnis.

3. BM Peukert wird ermächtigt die Elektroarbei-
ten an den wirtschaftlichsten Bieter zu ver-
geben.

4. Der Gemeinderat stimmt der vorgeschlagen 
Vorgehensweise zur Anschaffung der Innen-
ausstattung von der Schutzhütte zu.

5. BM Peukert wird ermächtigt die notwendige 
Innenausstattung der Schutzhütte für die Er-
öffnung des Waldkindergartens anzuschaf-
fen.

6. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt 
nach der Submission der Elektroarbeiten die 
Finanzierung der Mehrkosten für das Projekt 
in einer darauffolgenden GRS vorzustellen.

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

TOP 9.
Neubau eines Lagergebäudes für die Vereine 

samt eines öffentlichen WC-Containers 
für das Freizeitgelände

Ermächtigung an BM Peukert 
zur Vergabe der Gewerke

In der Gemeinderatsitzung am 27.02.2023 wur-
de nachfolgendes einstimmig beschlossen:
1. Der Gemeinderat stimmt der Durchführung 

der Bauüberwachung und Dokumentation 
(Leistungsphase 8) bei den genannten Maß-
nahmen „Neubau eines Lagergebäudes für 
den Sportverein samt eines öffentlichen WC-
Containers für das Freizeitgelände“ durch 
Externe zu (nö).

2. Der Gemeinderat nimmt vom Sachverhalt und 
der neu erstellten Kostenberechnung vom In-
genieurbüro Evelyn und Roman Schwörer 
samt der dazugehörigen Finanzierung zu-
stimmend Kenntnis.

3. Der Gemeinderat stimmt der vorgestellten 
Ausführungsplanung zu.

4. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt auf 
Grundlage der Ausführungsplanung die Bau-
leistungen der einzelnen Gewerken öffent-
lich/ beschränkt auszuschreiben.

5. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt die 
Leistungsphase (LHP) 8 für das o.g. BV be-
schränkt auszuschreiben.

6. BM Peukert wird ermächtigt die LHP 8 an den 
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben

Die Lph 8 für den Neubau eines Lagergebäudes 
für den Sportverein samt eines öffentlichen 

WC-Containers für das Freizeitgelände hat die 
Gemeinde, wie in der GRS am 27.02.2023 ein-
stimmig beschlossen, beschränkt ausgeschrie-
ben.
Die Gemeindeverwaltung hat bei 3 Ingenieur-
büros bzgl. Abgabe eines Honorarangebots an-
gefragt.
Von den 3 angefragten Ingenieurbüros haben 2 
Ingenieurbüros abgesagt.
Das Architektur- + Ingenieurbüro Evelyn und 
Roman Schwörer hat daher den Zuschlag für die 
Lph 8 in Höhe von 13.843,44 € (brutto) erhal-
ten.
Auf Grundlage der einstimmig beschlossenen 
Ausführungsplanung in der GRS am 27.02.2023 
wurden die Gewerke Hoch- und Tiefbau öffent-
lich ausgeschrieben.
Um sicherzustellen, dass bei dem Projekt der 
vorgegebene Fertigstellungstermin der LEADER 
- Förderung eingehalten werden kann, schlägt 
die Gemeindeverwaltung vor, nachfolgende 
Ermächtigungen für BM Peukert zu erteilen:
• Freigabe der Elektroplanung auf Grundlage 

der Ausführungsplanung in Absprache mit 
dem SV und der Gemeindeverwaltung.

• Gewerke/Leistungen, die in der Kostenbe-
rechnung (Stand 14.02.2023) enthalten sind 
auszuschreiben und an den wirtschaftlichs-
ten Bieter vergeben zu dürfen.

Dem Gemeinderat werden in einer der darauf-
folgenden GRS die Submissionsergebnisse mit-
geteilt.
Die Gemeindeverwaltung erhofft sich damit 
eine zeitgerechte Umsetzung des Projekts.

Herr Herrmann stellt dem GR anhand der Sit-
zungsvorlage den Sachverhalt vor.
Er weist nochmals darauf hin, dass mit der 
Leaderförderung eine enge Zeitschiene vorge-
geben ist.
Den Vorschlag bzw. Hinweis eines Gemeinderats 
in Bezug auf Dachneigung wurde aufgenommen 
und geprüft, ist jedoch nicht umsetzbar.
Ein Gemeinderat bittet darum, künftig grund-
sätzlich mehr als 3 Ingenieurbüros anzufragen 
(vielleicht 5-7), denn wenn in der Regel zwei 
absagen, liegt immer nur ein Angebot vor.

Beschluss:
1. Der Gemeinderat nimmt von der Vergabe 

durch BM Peukert an das Architektur- + In-
genieurbüro Evelyn und Roman Schwörer 
(Lph 8) in Höhe von 13.843,44 € (brutto) zu-
stimmend Kenntnis.

2. Der Gemeinderat stimmt der vorgeschlagen 
Vorgehensweise der Projektabwicklung zu.

3. BM Peukert wird ermächtigt die im Sachver-
halt aufgeführten Leistungen / Gewerke frei-
zugeben bzw. zu vergeben.

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

TOP 10.
Anbau Lager + Müllplatz 

für bestehende Küche
Ermächtigung an BM Peukert 

zur Vergabe der Gewerke

In der Gemeinderatsitzung am 27.02.2023 wur-
de nachfolgendes einstimmig beschlossen:
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1. Der Gemeinderat stimmt der Durchführung 
der Bauüberwachung und Dokumentation

 (Leistungsphase 8) bei den genannten Maß-
nahmen (Anbau Lager + Müllplatz für be-
stehende Küche) durch Externe zu (nö).

2. Der Gemeinderat nimmt vom Sachverhalt und 
der neu erstellten Kostenberechnung des In-
genieurbüros Evelyn und Roman Schwörer 
samt der dazugehörigen Finanzierung zu-
stimmend Kenntnis.

3. Der Gemeinderat stimmt der vorgestellten 
Ausführungsplanung zu.

4. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt auf 
Grundlage der Ausführungsplanung die Bau-
leistungen der einzelnen Gewerken öffent-
lich/ beschränkt auszuschreiben.

5. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt die 
Leistungsphase (LHP) 8 für das o. g. BV be-
schränkt auszuschreiben.

6. BM Peukert wird ermächtigt die LHP 8 an den 
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben

Die Lph 8 für den Anbau Lager + Müllplatz für 
bestehende Küche hat die Gemeindeverwaltung, 
wie in der GRS am 27.02.2023 einstimmig be-
schlossen, beschränkt ausgeschrieben.
Die Gemeindeverwaltung hat bei 3 Ingenieur-
büros bzgl. Abgabe eines Honorarangebots an-
gefragt.
Von den 3 angefragten Ingenieurbüros haben 2 
Ingenieurbüros abgesagt.
Das Architektur- + Ingenieurbüro Evelyn und 
Roman Schwörer hat daher den Zuschlag für die 
Lph 8 in Höhe von 8.881,76 € (brutto) erhalten.
Auf Grundlage der einstimmig beschlossenen 
Ausführungsplanung in der GRS am 27.02.2023 
wurden die Gewerke Hoch- und Tiefbau öffent-
lich ausgeschrieben.
Um sicherzustellen, dass bei dem Projekt der 
vorgegebene Fertigstellungstermin der LEADER 
- Förderung eingehalten werden kann, schlägt 
die Gemeindeverwaltung vor, nachfolgende 
Ermächtigungen für BM Peukert zu erteilen:
• Freigabe der Elektroplanung auf Grundlage 

der Ausführungsplanung in Absprache mit 
dem SV und der Gemeindeverwaltung.

• Gewerke/Leistungen, die in der Kostenbe-
rechnung (Stand: 14.02.2023) enthalten sind 
auszuschreiben und an den wirtschaftlichs-
ten Bieter zu vergeben.

Dem Gemeinderat werden in einer der darauf-
folgenden GRS die Submissionsergebnisse mit-
geteilt.
Die Gemeindeverwaltung erhofft sich damit 
eine fristgerechte Umsetzung des Projekts.

Herr Herrmann stellt dem GR anhand der Sit-
zungsvorlage den Sachverhalt vor.
Von Seiten des Gemeinderates gingen keine 
Fragen und Anmerkungen ein.

Beschluss:
1. Der Gemeinderat nimmt von der Vergabe 

durch BM Peukert an das Architektur- + In-
genieurbüro Evelyn und Roman Schwörer 
(Lph 8) in Höhe von 8.881,76 € (brutto) zu-
stimmend Kenntnis.

2. Der Gemeinderat stimmt der vorgeschlagen 
Vorgehensweise der Projektabwicklung zu.

3. BM Peukert wird ermächtigt die im Sachver-
halt aufgeführten Leistungen/Gewerke frei-
zugeben und zu vergeben.

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

TOP 11.
Baugesuche

TOP 11.1.
Errichtung zweier Dachaufbauten, 
Rückbau des bestehenden Aufbaus
auf dem Grundstück Weidweg 8, 

Flst. Nr. 1236, Jagstzell
Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens 

(Gebäudehöhe, Dachneigung und 
Vollgeschossigkeit)

Im Zuge des Dachausbaus soll auf der West- 
und Ostseite jeweils ein Dachaufbau errichtet 
werden. Die Dachneigung beträgt 14°.
Mit der zusätzlichen Dachaufstockung auf der 
West- und Ostseite wird ein vollwertiger Wohn-
raum (Wohnen/Essen/Küche/Bad) ohne Dach-
schräge geschaffen.
Durch den Aufbau bleibt die geschlossene Wir-
kung der Dachflächen weiterhin erhalten.
Das geplante Bauvorhaben befindet sich im 
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-
planes „Riemenfeld I“ und ist nach § 30 BauGB 
zu beurteilen.
Es liegen folgende Verstöße gegen die Festset-
zungen des Bebauungsplanes „Riemenfeld I“ 
vor:
• Die zulässige Gebäudehöhe beträgt 4 m, ge-

plant ist zum Teil bis 5,75 m.
• Zulässige Dachneigung zwischen 30 und 35°, 

geplant ist 14°.
• Zulässig ist ein Vollgeschoss und ein Dach-

geschoss, geplant sind zwei Vollgeschosse.

Aus städtebaulicher Sicht stimmt das Kreisbau-
amt dem Vorhaben zu.
Um der geforderten stärkeren Nachverdichtung 
nachzukommen, schlägt auch die Gemeindever-
waltung vor, im vorliegenden Fall das gemeind-
liche Einvernehmen zu erteilen.
Die Zustimmungserklärungen der Angrenzer 
und der Grundstückseigentümerin liegen vor.

GR Rettenmeier nimmt wegen Befangenheit 
auf den Zuhörerplätzen Platz.
Von Seiten des Gemeinderates gingen keine 
Fragen und Anmerkungen ein.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen (Befreiungen 
von den Festsetzungen des qualifizierten Be-
bauungsplanes „Riemenfeld I“ (Gebäudehöhe, 
Dachneigung und Vollgeschossigkeit)) zu dem 
o. g. Baugesuch wird erteilt.

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

TOP 12.
Beitritt der Gemeinde Jagstzell 

zum Bündnis für eine starke Ellwanger  
St. Anna-Virngrund-Klinik auch in Zukunft

Die 4 Fraktionen aus der Mitte des Ellwanger 
Gemeinderates haben gemeinsam mit den An-
na-Schwestern und dem Freundes- und Förder-
kreis St. Anna-Virngrund-Klinik e.V. ein Bündnis 
für den Erhalt der Ellwanger St. Anna-Virn-

grund-Klinik gegründet. Die Initiatoren zeigen 
hiermit, dass sie geschlossen hinter der Ell-
wanger Klinik stehen und auch künftig für die 
Virngrundklinik eine wichtige Rolle in der me-
dizinischen Versorgung unserer Raumschaft 
sehen.
Das Bündnis setzt sich u.a. für die Ellwanger St. 
Anna-Virngrund-Klinik mit folgender Mindest-
ausstattung ein:
• eine hochwertige 24/7 Notfallversorgung
• stationäre Behandlungen als Grundversorger 

für die Bereiche Chirurgie und Inneres
• die Durchführung von Operationen inklusive 

einer intensivmedizinischen Behandlungs-
möglichkeit

• den Erhalt der Abteilungen „Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie“

In der Klassifizierung der Regierungskommission 
von Karl Lauterbach bedeutet dies, das Bündnis 
engagiert sich für eine Klinik mit einem Level I 
n Status.
Die Argumente für ein entsprechendes Bündnis 
sind sehr umfassend und sind detailliert aus 
dem beigefügten Positionspapier ersichtlich. 
Unter anderem wird hier angeführt, dass es sich 
bei der Virngrundklinik um die modernste Klinik 
im Ostalbkreis handelt. Die Klinik wurde 2012 
nach Investitionen von über 110 Millionen Euro 
als kompletter Neubau aufgestellt und hat sich 
für die medizinische Not-fall- und Basisver-
sorgung in Ellwangen und in der östlichen 
Raumschaft des Ostalbkreises hervorragend 
bewährt. Des Weiteren werden zeitkritische 
Notfälle wie beispielsweise extremer Bluthoch-
druck, multiple Frakturen oder offene und stark 
blutende Wunden beispielsweise bei Verkehrs- 
oder Arbeitsunfällen bei denen jede Minute 
zählt, angeführt. Nur mit einer 24/7-Notfallver-
sorgung in Ellwangen wären kurze Wege für 
Notfälle auch für den nordöstlichen Landkreis 
rund um die Uhr zu sichern.
Grundsätzlich sollen dem Bündnis alle Interes-
sierten beitreten können. Da es sich hierbei um 
eine sehr wichtige Entscheidung handelt, soll 
die Beratung und Entscheidung über einen 
Beitritt im Gemeinderat erfolgen.

BM Peukert stellt dem GR anhand der Sit-
zungsvorlage den Sachverhalt vor. Er fordert die 
GR auf, hierzu Stellung zu nehmen.

Ein Gemeinderat führt aus, dass nach seinem 
Empfinden jeder Bürger das Recht auf eine gute 
medizinische Grundversorgung hat. Die Politik 
macht sich einen schlanken Fuß und bestimmt 
kurzerhand darüber, dass diejenigen Kranken-
häuser, die sich nicht mehr rentieren, einfach 
dicht gemacht werden. Er persönlich findet dies 
nicht richtig, aus seiner Sicht muss man bereit 
sein hier Geld einzusetzen. Landes- und bundes-
politisch muss es doch einem Wert sein und 
nicht nur betriebswirtschaftlich. Ein zentrales 
Krankenhaus in Essingen kann er als Bürger 
nicht nachvollziehen.

BM Peukert ergänzt, dass die Entscheidungs-
kompetenz beim Kreis liegt.

Ein Gemeinderat stellt sich voll hinter die For-
derungen des Bündnisses für eine starke Ell-
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wanger Klinik. Eine Notfall- und Grundversor-
gung muss gewährleistet bleiben, bei jedem 
Hallenbad wird zugeschossen, die ärztliche Ver-
sorgung aber wird vernachlässigt. Es ist aus 
seiner Sicht so, dass verschiedene Gutachten 
nachgeschoben werden, damit es „politisch“ 
passt. Sicherlich ist es immer so, dass man bei 
größeren Operationen auch weiterfährt, für eine 
medizinische Grundversorgung ist Ellwangen 
jedoch immens wichtig – er wäre für einen 
Beitritt.
Auch aus Sicht eines Gemeinderates muss man 
ganz klar dem Bündnis beitreten.

BM Peukert stellt folgenden Beschlussvor-
schlag zur Abstimmung:
Die Gemeinde Jagstzell tritt dem „Bündnis für 
eine starke Ellwanger St. Anna-Virngrund-Klinik 
auch in der Zukunft“ bei.

Dem Beschlussvorschlag wurde einstimmig zu-
gestimmt.

TOP 13.
Gesetz zur Änderung kommunalwahl- 
rechtlicher und anderer Vorschriften 

Eckpunkte
Informationen an den Gemeinderat

Am 15.03.2023 fand in der Sitzung des Land-
tagsausschusses des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen die öffentliche Anhörung zu 
diesem Gesetzesentwurf statt, an der der Prä-
sident des Gemeindetags Baden-Württemberg, 
Herr Stefan Jäger, teilgenommen und für den 
Gemeindetag, Städtetag, Landkreistag und den 
Verband Baden-Württembergischer Bürger-
meister e.V. Stellung genommen hat (siehe Be-
schlussempfehlung und Bericht des Ausschusses 
des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, 
S. 10 ff. - Anlage 4).
Das Gesetz zur Änderung kommunalwahlrecht-
licher und anderer Vorschriften ist am 
14.04.2023 im Gesetzblatt verkündet worden 
(siehe Anlage 1).
Kern dieses Gesetzes sind weitreichende Än-
derungen für Kommunal- und Bürgermeister-
wahlen.
Nachfolgend ein Überblick zu den wichtigsten 
Eckpunkten:
1. Wohnungslose Menschen, die ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der je-
weiligen Körperschaft haben, erhalten das 
kommunale Wahl- und Stimmrecht.

2. Das Mindestalter für die Wählbarkeit in 
kommunale Gremien wird auf 16 Jahre 
abgesenkt.

3. Die Einwohnergrenze für Gemeinden, in 
denen Wahlvorschläge doppelt so viele 
Bewerber enthalten dürfen, wie Gemein-
deräte zu wählen sind, wird von 3.000 auf 
5.000 Einwohner angehoben.

4. Das Mindestalter für die Wählbarkeit zum 
Bürgermeister wird auf 18 Jahre abge-
senkt. Die Höchstaltersgrenze für die 
Wählbarkeit und die Ruhestandsalters-
grenze entfallen.

5. Beim zweiten Wahlgang von Bürgermeis-
terwahlen wird die Neuwahl durch eine 
Stichwahl ersetzt.

6. Für Landesbeschäftigte wird ein Rück-
übernahmeanspruch nach Ende einer 
Amtszeit als Bürgermeister eingeführt.

7. Für Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl 
sind künftig auch in Gemeinden mit bis zu 
20.000 Einwohnern Unterstützungsunter-
schriften erforderlich.

8. Der Amtsverweser nach § 48 Absatz 3 
GemO und § 39 Absatz 6 LKrO wird künf-
tig als „bestellter Bürgermeister“ bzw. 
„bestellter Landrat“ bezeichnet. Der 
Amtsverweser nach § 48 Absatz 2 GemO 
wurde in „Amtsverwalter“ umbenannt.

9. Der Besoldungszuschlag für langgediente 
Landräte und Bürgermeister (sog. Anreiz-
zuschlag) wurde weiterentwickelt:

10. Änderung bezüglich der Nebentätigkeiten:
11. Weitere Änderungen für Bürgermeister-

wahlen
-  Für Fälle, in denen Bewerber für die Bür-

germeisterwahl keine Wohnung in 
Deutschland haben, wird die Zuständigkeit 
für die Ausstellung der Wählbarkeitsbe-
scheinigung geregelt (§ 10 KomWG). So re-
gelt künftig § 10 Abs. 1 Satz 3 KomWG, 
dass für Bewerber mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit, die keine Wohnung in der Bun-
desrepublik Deutschland haben, die Wähl-
barkeitsbescheinigung vom Bürgermeister 
der Gemeinde in Baden-Württemberg, in der 
der Bewerber zuletzt gemeldet war, ausge-
stellt wird. War der Bewerber zuletzt außer-
halb von Baden-Württemberg oder noch nie 
in der Bundesrepublik Deutschland gemel-
det, wird die Wählbarkeitsbescheinigung von 
der Rechtsaufsichtsbehörde der Gemeinde, 
in der sich der Bewerber für die Bürgermeis-
terwahl bewirbt, nach Anhörung der Ge-
meindebehörde des letzten Wohnorts oder 
Aufenthaltsorts in der Bundesrepublik 
Deutschland erteilt.

-  Außerdem erfolgt eine Klarstellung der Zu-
ständigkeit für eine Widerspruchsent-
scheidung gegen die Versagung einer 
Wählbarkeitsbescheinigung (§ 10 Abs. 1 
Satz 4 KomWG geändert): Über einen Wi-
derspruch gegen die Versagung einer Wähl-
barkeitsbescheinigung entscheidet die 
Rechtsaufsichtsbehörde der Gemeinde, die 
die Wählbarkeitsbescheinigung versagt hat. 
Für die Erstellung der Wählbarkeitsbeschei-
nigung kann die Gemeinde eine Gebühr er-
heben.

-  Im Falle einer Anfechtung der Bürger-
meisterwahl kann der bisherige Amtsinha-
ber die Geschäfte nicht mehr weiterfüh-
ren können, wenn der Gemeinderat den 
gewählten Nachfolger zum Amtsverweser 
nach § 48 Absatz 3 GemO bestellt. Die 
Änderung des § 42 GemO sieht vor, dass, 
steht der bisherige Bürgermeister nicht er-
neut zur Wahl und kann der neu gewählte 
Bürgermeister aufgrund einer Wahlanfech-
tung das Amt vorerst nicht antreten, für die 
Interimszeit sowohl eine Fortführung der 
Geschäfte durch den bisherigen Amtsinha-
ber (§ 42 Absatz 5 Satz 1 GemO) als auch die 

Bestellung des gewählten Nachfolgers zum 
Amtsverweser (§ 48 Absatz 3 GemO) in Be-
tracht kommt. Es wird klargestellt, dass die 
Bestellung eines Amtsverwesers durch den 
Gemeinderat nach § 48 Abs. 3 GemO Vor-
rang hat. In diesem Fall führt der bisherige 
Amtsinhaber die Geschäfte auch noch nach 
Ablauf seiner Amtszeit, jedoch nur bis zum 
Amtsantritt des Amtsverwesers, weiter.

-  Als Grundlage für eine statistische Auswer-
tung der Bürgermeisterwahlen durch das 
Statistische Landesamt wurde eine Be-
richtspflicht der Gemeinden über das 
Wahlergebnis und die Bewerber bestimmt. 
Da die Daten bei den Gemeinden im Rahmen 
der Durchführung der Bürgermeisterwahl 
anfallen, werden die Gemeinden durch den 
geänderten § 39a KomWG verpflichtet, 
über das Wahlergebnis jeder Bürgermeister-
wahl an das Statistische Landesamt zu be-
richten. Durch die ausdrückliche Nennung 
der Bewerber wird klargestellt, dass auch 
weitere Angaben zu den Bewerbern ange-
fordert werden können, die nicht unmittel-
bar Gegenstand des nach § 43 Absatz 2 
KomWO festgestellten oder nach § 44 Ab-
satz 1 KomWO bekanntgemachten Wahler-
gebnisses sind, wie beispielsweise das Ge-
schlecht und die Staatsangehörigkeit der 
Bewerber oder der Umstand, dass sich der 
bisherige Amtsinhaber erneut bewirbt.

-  Die statistische Auswertung der Wahlergeb-
nisse auf überregionaler Ebene obliegt nach 
§ 39a Absatz 5 (neu) KomWG dem Statisti-
schen Landesamt.

-  Für Fälle, in denen aufgrund einer Naturka-
tastrophe, aus Gründen des Infektionsschut-
zes oder wegen einer sonstigen außerge-
wöhnlichen Notsituation Bürgermeister- 
wahlen nicht durchgeführt werden können, 
wurde eine Rechtsgrundlage dafür geschaf-
fen, die Wahl aufzuschieben. So regelt der 
neu eingefügte § 47 Abs. 1 Satz 2 GemO, 
dass die Wahl, wenn aufgrund einer Natur-
katastrophe, aus Gründen des Infektions-
schutzes oder wegen einer sonstigen außer-
gewöhnlichen Notsituation eine ordnungs- 
gemäße Durchführung der Wahl voraus-
sichtlich nicht möglich ist, mit Zustimmung 
der Rechtsaufsichtsbehörde bis zu sechs 
Monate nach Ende des in Satz 1 bestimmten 
Zeitraums aufgeschoben werden kann, auch 
wenn die Bekanntmachung der Wahl nach § 
3 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes be-
reits erfolgt ist; eine erneute Stellenaus-
schreibung ist nicht erforderlich.

12. Weitere Änderungen für Wahlen der kom-
munalen Gremien

-  Die Aufstellung von Wahlvorschlägen für 
die Ortschaftsratswahl wird in Mitglieder- 
oder Vertreterversammlungen auf Ge-
meindeebene ermöglicht, wenn eine ord-
nungsgemäß einberufene Mitgliedervers- 
ammlung auf Ortschaftsebene mangels aus-
reichender Beteiligung nicht zustande ge-
kommen ist (geändert: § 9 Abs. 2 KomWG).
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-  Der Termin, bis zu dem die Kommunen die 
regelmäßigen Kommunalwahlen öffent-
lich bekannt machen müssen, wird um 
zwei Wochen vorverlegt (geändert: § 3 
KomWG). Wie bisher kann die Bekanntma-
chung auch schon früher erfolgen. Der Zeit-
punkt, ab dem nach § 9 Absatz 1 Satz 3 
KomWG Wahlvorschläge in Mitglieder- oder 
Vertreterversammlungen aufgestellt werden 
können (20. August des Vorjahres) bleibt 
hiervon unberührt.

-  Für die Kommunalwahlen 2024 werden 
unabhängig von den im Rahmen des Zen-
sus 2022 festgestellten Einwohnerzahlen 
weiterhin die fortgeschriebenen Einwoh-
nerzahlen des Zensus 2011 maßgebend 
sein (geändert: § 57 KomWG). Hintergrund 
ist, dass nach § 57 Abs. 1 Satz 1 KomWG 
maßgebende Einwohnerzahl für die Kom-
munalwahlen das auf den 30. September des 
zweiten der Wahl vorhergehenden Jahres 
fortgeschriebene Ergebnis der jeweils letzten 
allgemeinen Zählung der Bevölkerung ist. 
Für die Kommunalwahlen 2024 wären somit 
die auf den 30.09.2022 fortgeschriebenen 
Einwohnerzahlen nach dem Ergebnis des 
Zensus 2022 maßgebend. Von der Einwoh-
nerzahl hängt insbesondere die Zahl der zu 
wählenden Gemeinderäte und Kreisräte (§ 
25 Absatz 2 GemO, § 20 Absatz 2 LKrO), die 
Bildung der Wahlkreise für die Kreistagswahl 
(§ 22 Absätze 4 und 5 LKrO) und damit auch 
die höchstmögliche Zahl von Bewerbern in 
den einzelnen Wahlvorschlägen (§ 26 Absatz 
4 und § 27 Absatz 3 Satz 2 GemO, § 22 Ab-
satz 2 Satz 2 LKrO) ab. Nach dem Urteil des 
Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württem-
berg vom 19. Juli 2022 - 1 S 2975/21 - sind 
außerdem alle Gemeinden mit unechter Teil-
ortswahl zu einer regelmäßigen Überprüfung 
verpflichtet, ob die Aufteilung der Gemein-
deratssitze auf die einzelnen Wohnbezirke 
noch den Kriterien des § 27 Absatz 2 Satz 4 
GemO entspricht. Auch hierfür sind nach 
Maßgabe von § 57 Absatz 2 KomWG die o. 
g. Einwohnerzahlen zugrunde zu legen. Die 
im Rahmen des Zensus 2022 festgestellten 
Einwohnerzahlen werden voraussichtlich ab 
Herbst 2023 zur Verfügung stehen. Die o. g. 
wahlorganisatorischen Festlegungen müs-
sen jedoch bereits vorher erfolgen, da mit 
der Wahl der Bewerber in den Mitglieder- 
oder Vertreterversammlungen der Parteien 
und Wählervereinigungen für die Kommu-
nalwahlen 2024 ab dem 20. August 2023 
begonnen werden kann (§ 9 Absatz 1 Satz 3 
i. V. m. § 2 Absatz 1 Satz 1 KomWG). Um 
Rechtssicherheit für die Kommunen, die 
Wahlvorschlagsträger und die Bewerberin-
nen und Bewerber zu schaffen, wird des-
halb für die Kommunalwahlen 2024 eine von 
§ 57 Absatz 1 und 2 KomWG abweichende 
Sonderregelung getroffen. Danach sind für 
die Kommunalwahlen 2024 generell - un-
abhängig von den im Rahmen des Zensus 
2022 festgestellten Einwohnerzahlen - die 
auf den 30.09.2022 fortgeschriebenen Ein-

wohnerzahlen des Zensus 2011 maßgebend. 
Diese fortgeschriebenen Einwohnerzahlen 
werden vom Statistischen Landesamt vo-
raussichtlich Anfang des Jahres 2023 ver-
öffentlicht.

13. Weitere Änderungen für alle kommunalen 
Wahlen

-  Für Wahlvorsteher und Schriftführer in 
Wahlvorständen sollen bei Bedarf weitere 
Stellvertreter berufen werden können 
(neu: § 14 Abs. 1 Satz 5 KomWG: „Bei 
Bedarf können weitere Stellvertreter des 
Wahlvorstehers als Mitglieder des Wahlvor-
stands berufen und aus den Beisitzern wei-
tere Stellvertreter des Schriftführers bestellt 
werden.“).

-  Für Einsprüche gegen kommunale Wahlen 
werden Formerfordernisse bestimmt. So 
wird in § 31 Abs. 1 KomWG nach Satz 1 
folgender Satz eingefügt: „Der Einspruch ist 
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a 
Absatz 2 des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes oder zur Niederschrift bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde zu erheben.“

-  Für Fälle, in denen eine Wahl infolge höherer 
Gewalt oder aus einem sonstigen Grund 
nicht durchgeführt werden kann, soll ent-
sprechend der Regelung im Landtagswahl-
recht klargestellt werden, dass die Wahl von 
der Rechtsaufsichtsbehörde abgesagt wird 
(geändert: § 29 KomWG).

-  Das Alter, ab dem eine ehrenamtliche Tätig-
keit ohne weitere Begründung abgelehnt 
oder das Ausscheiden verlangt werden kann, 
wird von 62 auf 67 Jahre, für Ehrenbeamte 
auf 63 Jahre, angehoben (geändert: § 16 
GemO). Die Ablehnung einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit aus anderen Gründen, z. B. 
wegen anhaltender Krankheit, bleibt weiter-
hin möglich.

-  Für Ehrenbeamte (u. a. auch ehrenamtliche 
Bürgermeister und Ortsvorsteher) wird als 
Altersgrenze die Vollendung des 63. Lebens-
jahres bestimmt, um eine Gleichbehandlung 
mit den hauptamtlichen Beamten zu ge-
währleisten, die ab diesem Alter vorausset-
zungslos auf Antrag in den Ruhestand ver-
setzt werden können (§ 40 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 des Landesbeamtengesetzes (LBG)).

BM Peukert stellt dem GR anhand der Sit-
zungsvorlage den Sachverhalt vor.

Ein Gemeinderat fragt sich, ob das passive 
Wahlrecht bei Bürgermeisterwahlen von 25 auf 
18 Jahren heruntergesetzt wurde, damit keine 
Vergreisung stattfindet?
Der Gemeinderat nimmt hiervon zustimmend 
Kenntnis.

TOP 14.
Wahl der Schöffen und Jugendschöffen 
für das Landgericht Ellwangen für die 

Geschäftsjahre 2024 - 2028
Vorschläge von der Gemeinde Jagstzell für 

die Vorschlagslisten

Im Jahr 2023 finden in Baden-Württemberg die 
Wahlen der Schöffinnen und Schöffen für die 
Schöffenamtsperiode 2024 bis 2028 statt.

Die schöffenrichterliche Tätigkeit ist eine ver-
antwortungsvolle und besonders bedeutsame 
ehrenamtliche Tätigkeit in unserer Gesellschaft.
Schöffinnen und Schöffen haben im Rahmen 
dieser Tätigkeit die Möglichkeit, ihre Wertun-
gen, ihre Lebens- und Berufserfahrung in die 
Entscheidungen der Gerichte einzubringen.
Damit garantieren sie eine Rechtsprechung, die 
lebensnah und allgemeinverständlich ist und 
stärken das Vertrauen in die Justiz. Schöffinnen 
und Schöffen sind an den Schöffengerichten der 
Amtsgerichte, sowie an den Kleinen und den 
Großen Strafkammern der Landgerichte tätig. 
Sie entscheiden gemeinsam mit den Berufs-
richterinnen und Berufsrichtern über Schuld- 
und Straffragen bei allen schwerwiegenden, 
umfangreichen und bedeutsamen Anklagevor-
würfen. In der Regel sind zwölf Sitzungstage pro 
Jahr für die Schöffinnen und Schöffen vorgese-
hen, wobei aber nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass es insbesondere in umfangreichen 
Strafverfahren erforderlich wird, häufiger an 
Sitzungstagen teilzunehmen.
Wer das Schöffenamt ausüben will, muss sich 
rechtzeitig bei seiner Wohnort-Gemeinde be-
werben. Melden können sich deutsche Bürge-
rinnen und Bürger, die am 01.01.2024 das 25. 
Lebensjahr vollendet haben und nicht älter als 
69 Jahre sind.
Personen, die z. B. aus gesundheitlichen Grün-
den für das Amt nicht geeignet sind, die deut-
sche Sprache nicht ausreichend beherrschen 
oder in Vermögensverfall geraten sind, sollen 
nicht zum Schöffenamt berufen werden.
Ausgeschlossen sind außerdem Personen, denen 
ein Gericht die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter aberkannt hat oder die wegen ei-
ner vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe 
von mehr als sechs Monaten verurteilt worden 
sind.
Die Gemeinde erstellen aus dem Kreis der Be-
werberinnen und Bewerber eine Vorschlagsliste, 
die in der Folge den Amtsgerichten übersandt 
wird. Dort wird dann im Spätsommer 2023 die 
eigentliche Schöffenwahl durchgeführt.
Umfassende Informationen zu den Aufgaben 
eines Schöffen, zum Strafverfahren und zu den 
Bewerbungsvoraussetzungen können der Infor-
mationsbroschüre „Leitfaden für Schöffen“ 
entnommen werden.
Einzelheiten des Prozedere der Wahl werden im 
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), §§ 29 bis 78 
(BGBl. I 1975, S. 1077, zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 7. Juli 2021, BGBl. I 
S. 2363), geregelt. Dazu ist außerdem die Ge-
meinsame Verwaltungsvorschrift des Justizmi-
nisteriums, des Innenministeriums und des So-
zialministeriums über die Vorbereitung und die 
Durchführung der Wahl der Schöffen und Ju-
gendschöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 
2028 (VwV Schöffen) vom 8. Dezember 2022 
(Az: 3222-6/2) ergangen.
Im Jagstzeller Mitteilungsblatt vom 24.02.2023 
erfolgte ein Aufruf, sich bei Interesse bis 
27.04.2023 für die von der Gemeinde aufzustel-
lende Vorschlagsliste zu bewerben.
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Folgende Personen aus der Bürgerschaft haben 
ihr Interesse an einer Schöffentätigkeit bekun-
det:
• Josef Zeller
• Klaus Prochaska
• Klaus Jaumann

Nachfolgend die wichtigsten Termine:
• Bis spätestens 24.03.2023 werden den Ge-

meinden die Zahl der in die Vorschlagslisten 
aufzunehmenden Personen mitgeteilt;

• Bis spätestens 23.06.2023 hat jede Gemeinde 
eine Vorschlagsliste für Schöffen aufzustellen 
(Gemeinderat!).

• Die vom Gemeinderat beschlossene Vor-
schlagsliste ist eine Woche lang zur Einsicht 
auszulegen. Die Auslegung ist bis spätestens 
14.07.2023 abzuschließen.

• Die Übersendung der Vorschlagslisten hat bis 
spätestens 04.08.2023 an das Amtsgericht zu 
erfolgen.

Das Justizministerium weist darauf hin, dass die 
Einhaltung der in der Verwaltungsvorschrift ge-
nannten Termine im Interesse einer geordneten 
Strafrechtspflege unbedingt gewährleistet sein 
muss.

BM Peukert stellt dem GR anhand der Sit-
zungsvorlage den Sachverhalt vor.

Ein Gemeinderat findet es schade, dass sich nur 
drei Personen aus der Bürgerschaft beworben 
haben und keine Frauen mit dabei sind.
Auf die Frage eines Gemeinderates, ob denn 
nicht nochmals ein Aufruf gestartet werden 
kann, damit ein ausgewogener Vorschlag (mit 
Frauenanteil) eingereicht werden kann, führt 
BM Peukert aus, dass dies nicht möglich ist, 
denn die nächste GRS ist am 26.06.2023 und 
die Vorschlagsliste ist jedoch spätestens bis zum 
23.06.2023 aufzustellen.
Aufrufe im Mitteilungsblatt fanden statt. 5 
Bewerbungen gingen ein, jedoch haben 2 Be-
werber ihre Bewerbung wieder zurückgezogen.
Grundsätzlich werden doppelt so viele Vor-
schläge, wie tatsächlich von allen Gemeinden 
benötigt gemeldet, die Bewerber werden dann 
vom Wahlausschuss der Gerichte ausgewählt. 
Dem Gremium gehören u. a. auch Kreisräte und 
Bürgermeister an.
Die Bitte eines Gemeinderates bei der nächsten 
Schöffenwahl für dieses Amt Frauen zu moti-
vieren nimmt BM Peukert auf.

Beschluss:
Für die Wahl der Schöffen der Amtszeit 2024 bis 
2028 werden Herr Josef Zeller, Herr Klaus Pro-
chaska sowie Herr Klaus Jaumann vorgeschla-
gen.
Die Vorschlagsliste ist nun öffentlich bekannt 
zu machen und eine Woche lang auszulegen.

Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

TOP 15.
Verschiedenes, Bekanntgaben

TOP 15.1.
Sachstandsbericht zur  

Flüchtlingsunterbringung in Jagstzell
BM Peukert gibt bekannt, dass sich derzeit 11 
Geflüchtete in Jagstzell befinden.

9 aus der Ukraine und jeweils ein Geflüchteter 
aus Afghanistan und ein Geflüchteter aus Ka-
merun.

TOP 15.2.
Urnenstelen

BM Peukert informiert den GR, dass die Unbe-
denklichkeitsbescheinigung beantragt und be-
willigt wurde, sodass es so schnell wie möglich 
an die Umsetzung gehen kann.

TOP 15.3.
Termin Theaterabend 

des Magischen Dreiecks 
(Andacht/Weihnachtsmarktbesuch/

Theatervorstellung)
BM Peukert bittet die Gemeinderäte sich den 
Termin am Montag, den 11.12.2023, Beginn 
18.00 Uhr vorzumerken.

TOP 16.
Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates
Es wurden keine Anfragen vorgebracht.

TOP 17.
Frageviertelstunde

Es wurden keine Fragen zu den heute beraten
den Tagesordnungspunkten gestellt.

Notdienste

Rettungsdienst -
Notfallrettung/Notarzt
Feuerwehr (lebensbedrohliche Notfälle) 112

Notdienste
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117

Notfallpraxis Aalen am Ostalbklinikum
Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten:
Montag  18.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr
Donnerstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen an der Virngrundklinik
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst
Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries
(„Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxen oder können aus medizi-
nischen Gründen die Praxis nicht aufsuchen, 
wählen Sie bitte die neue bundeseinheitliche 
Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 Uhr 
bis Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr bis 
Donnerstag, 8.00 Uhr, übrige Werktage 18.00 Uhr 
bis 8.00 Uhr des Folgetages)

Schwäbisch Gmünd
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärzt-
licher Notfalldienst): 116 117 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Schwäbisch Gmünd
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do., Fr. 18.00 – 22.00 Uhr 
Mi. 13.00 – 22.00 Uhr 
Sa., So. und Feiertage 8.00 – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst 

über Tel. 0761/120 120 00

Vogel aus dem Nest gefallen?  
Verletztes Tier gefunden?

Tierschutzverein Altkreis Crailsheim

Tel. 0160/96862751

Rufnummern-
Service

Wer-hilft-wem-Büro
Rathaus, Hauptstr. 6, Jagstzell
Tel. 01 51/ 29 11 23 49
Öffnungszeit: 
Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr

Frauen- und Kinderschutzeinrichtung
des Ostalbkreises (Frauenhaus)
Tel. 07171/ 2426

Frauennotruf-Telefon Ellwangen
Montag   9.00 Uhr – 11.00 Uhr und
Freitag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr
Tel. 07961/969449
(Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Mailbox 
geschaltet.)

Telefonseelsorge: 
Gesprächspartner rund um die Uhr
Tel. 0800/1110111 oder Tel. 0800/1110222

Katholische Sozialstation St. Martin gGmbH
• Häuslicher Pflegedienst

• Alten- und Krankenpflege, Haus- und Famili-
enpflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Betreu-
ungsdienste, Nachbarschaftshilfe, Betreuungs-
gruppen für an Demenz Erkrankte, kostenlose 
Beratung zu allen Fragen der Pflege.

Büro: Ellwangen, Nikolaistraße 12,
Tel. 07961/9339950

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft – 
Hospizdienst Ellwangen
Mitfühlen – Mittragen – Begleiten
Einsatzleitung: Tel. 0162/7641044
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Störungsnummern für Strom und Gas
Servicenummern der EnBW ODR 
in Ellwangen
Strom Tel. 07961/9336-1401
Gas Tel. 07961/9336-1402

Kirchliche 
Nachrichten

Seelsorgeeinheit Virngrund
Pfarramt Jagstzell 
Hauptstr. 9
73489 Jagstzell
Telefon 07967/236970
StVitus.Jagstzell@drs.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag  16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag  10.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Pfarramt Rosenberg
Haller Str. 3, 73494 Rosenberg
Telefon 07967/418 
ZurSchmerzhaftenMutter.Rosenberg@drs.de
StJakobus.Hohenberg@drs.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag  14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Pfarrer Harald Golla
Telefon 07967/2369720
Harald.Golla@drs.de

Pastoralreferentin Ramona Richter
Telefon 07967/2369730
Ramona.Richter@drs.de
www.se-virngrund.drs.de

Freitag, 23. Juni 2023
 19.00 Uhr Eucharistiefeier in Hütten
Samstag, 24. Juni 2023 – 
Geburt des heiligen Johannes des Täufers
 13.00 Uhr Trauung des Paares Stefan Salinger 

und Julia geb. Mend in Hohenberg
 15.30 Uhr Taufe von Julian Haug in Hohenberg
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
 17.55 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Jagstzell
Sonntag, 25. Juni 2023 – 
12. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die eigene Kirchengemeinde
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
 9.30 Uhr Missionsrosenkranz in Hohenberg
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
 10.00 Uhr Kindergottesdienst in Jagstzell
Montag, 26. Juni 2023
 18.30 Uhr Totengebet in Dankoltsweiler für 

Franz Egetenmeier
Dienstag, 27. Juni 2023 
 14.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
Mittwoch, 28. Juni 2023
 10.00 Uhr Requiem mit anschließender Urnen-

beisetzung in Jagstzell von Franz 
Egetenmeier

  Keine Eucharistiefeier um 18.30 Uhr 
in Jagstzell

Donnerstag, 29. Juni 2023 – 
Petrus und Paulus, Apostel
 16.30 Uhr eucharistische Anbetung in Jagst-

zell und ab
 17.30 Uhr stille Anbetung bis 22.30 Uhr
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
Freitag, 30. Juni 2023 
 18.00 Uhr Rosenkranz in Hohenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
Samstag, 1. Juli 2023
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Hohenberg
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Hohenberg
Sonntag, 2. Juli 2023 – 
13. Sonntag im Jahreskreis
Peterspfennig-Kollekte
 7.25 Uhr Rosenkranz zu Ehren des Allerhei-

ligsten Altarsakraments in Jagstzell
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg, mit-

gestaltet vom Frauenbund zum 
Bundesfest

 10.00 Uhr Kinderbrücke im Gemeindehaus in 
Rosenberg

 20.00 Uhr nightfire in Jagstzell

Haushaltsplan 2023 und 2024
Der Haushaltsplan 2023 und 2024 mit Rech-
nungsergebnis 2021 der Kath. Kirchengemeinde 
und Kirchenpflege St. Vitus Jagstzell ist vom 26. 
Juni bis 10. Juli 2023 im Pfarrbüro Jagstzell zur 
Einsicht für alle Kirchengemeindemitglieder 
aufgelegt.
Pfarrer Golla, Kirchenpflegerin Engelhard

Wir laden wieder recht herzlich 
alle Kinder mit ihren Familien 
zu unserem 

Kindergottesdienst am 25. Juni 2023 um 
10.00 Uhr in die St. Vitus-Kirche Jagstzell 
ein.
Dieses Mal geht es um ein Wunder Gottes. 
Neugierig geworden?
Dann freuen wir uns, wenn ihr unserem Motto: 
„Willst Du ein Wunder Gottes sehen, musst Du 
nur zum KIGO gehen“ kommenden Sonntag 
folgt.
Wir freuen uns auf euch! Euer KIGO-Team

Am Dienstag, 27. Juni 2023 fin-
det um 20.00 Uhr eine Kirchen-
gemeinderatssitzung im Pfarrhaus 
statt. 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Protokoll der letzten Sitzung
2. Rückblicke Fronleichnam, Bibelabend, Pa-

trozinium
3. Berichte aus den Ausschüssen
4. Kirchenpflege
5. Kindergarten
6. Ministranten
7. Sonstiges
8. Nicht öffentliche Sitzung

Damit unsere St. Vitus-Kir-
che wieder glänzt... 
... benötigen wir Ihre Mitar-
beit und laden Sie deshalb 
herzlich zum Großputz 

am Samstag, dem 1. Juli 2023 ab 8.00 Uhr 
in die Kirche ein!
Wir freuen uns über jede helfende Hand. 
8.00 Uhr ist Ihnen zu früh? Dann kommen Sie 
doch einfach ein bisschen später dazu. 
Wir freuen uns auf Sie, denn: Gemeinsam geht 
alles besser und es gibt viel zu tun!

Terminänderung nightfire
Das für den 16. Juli geplante 
nightfire wird um zwei Wochen 
vorverlegt und findet bereits 
am Sonntag, den 2. Juli 2023 
um 20.00 Uhr in der St. Vitus-
Kirche in Jagstzell statt.

Wir laden Sie schon jetzt ein: Kommen und 
genießen Sie die besondere Atmosphäre des 
nightfire bei Kerzenlicht, biblischen Impulsen 
und berührenden geistlichen Liedern. Schöpfen 
Sie Kraft und Stärke durch die eucharistische 
Anbetung, indem Sie eine Stunde bei Jesus ver-
weilen.
Bereits ab 19.30 Uhr und während des gesam-
ten nightfires besteht im Vitusheim wieder die 
Möglichkeit zur Beichte oder zu einem Ge-
spräch.
das nightfire-Team

Patrozinium und 
Kirchplatzfest 2023
Das Wetter war „fast 
zu schön“, sodass bei 
manchen die Be-
fürchtung da war, 
dass nicht genug Be-
sucher und Besu-
cherinnen kommen 
würden, weil viele 
lieber einen Ausflug 
machen würden.
Die Befürchtung war 
umsonst...
Am Ende waren es 
fast 250 Essenportio-
nen und 32 Kuchen, 
die einen Abnehmer 
gefunden haben. Bei 
herrlichem Sonnen-
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schein machte es richtig „gute Laune“, die Zeit 
miteinander zu genießen. Auch viele Gäste von 
außerhalb konnten wir begrüßen.
Möglich haben es viele fleißige Helfer und Hel-
ferinnen gemacht. 
Die Organisation und die Durchführung des 
Kirchplatzfestes hat in diesem Jahr die Kol-
pingsfamilie der Vitusgemeinde übernommen. 
Aber auch viele andere Gemeindemitglieder 
haben mitgeholfen: Beim Auf- und Abbau, bei 
der Essens-, Getränke- und Kuchenausgabe, als 
Bedienungen oder in der Küche. Alles war sehr 
gut organisiert und „Herausforderungen“ wur-
den angenommen und gemeistert (so musste 
alles Geschirr von Hand abgespült werden, weil 
prompt an diesem Morgen die Spülmaschine 
kaputtgegangen ist).
Auch die gespendeten Kuchen waren ein sehr 
wichtiger Beitrag.
ALLEN sage ich meinen herzlichen Dank!

Das Fest begann al-
lerdings schon mit 
dem Festgottes-
dienst. 
Und auch hier sage 
ich Dank allen, die in 
der Liturgie mitge-
wirkt haben und den 
Gottesdienst gesang-
lich (unser Kirchen-
chor unter der Lei-
tung von Waltraud 
Gschwender) und 
musikalisch (Frau 
Prochaska, Frau Sorg, 
Elisa und Herr Latz-
ko) mitgestaltet haben. Sicher waren alle, die 
mitgewirkt und mitgeholfen haben (ein wenig?) 
müde, weil es doch recht heiß gewesen ist, aber 

sicher auch glücklich, weil es ein schönes und 
gelungenes Fest war.

Pfarrer Harald Golla

… das ist Kirche für Kindergarten- und Grundschulkinder zum Anfassen, 
Hören, Sehen, Erleben und Mitmachen. 

Eingeladen sind alle Kinder, die zusammen mit einer erwachsenen Begleit-
person in einem zeitlich überschaubaren Rahmen Gottesdienst feiern 
möchten. 

Alle 2 Monate treffen wir uns hierzu an einem Sonntag ab 10 Uhr im 
katholischen Gemeindehaus Rosenberg. Die Termine werden im 
Gemeindeblatt und mit Aushängen z. B. im Kindergarten bekanntgegeben. 

„„JJeessuuss sseeggeelltt mmiitt uunnss dduurrcchhss LLeebbeenn““ 
iisstt uunnsseerr TThheemmaa aamm SSoonnnnttaagg,, ddeenn 0022..0077..22002233 

 

BBeeii sscchhöönneemm WWeetttteerr ffiinnddeett ddiiee KKiinnddeerrbbrrüücckkee ddrraauußßeenn 
ssttaatttt!! WWiirr mmaacchheenn eeiinn WWaasssseerrssppiieell,, iihhrr kköönnnntteett aallssoo eeiinn 

bbiisssscchheenn nnaassss wweerrddeenn..  
 
Wir würden uns freuen, auch Dich bei uns begrüßen zu dürfen!

Das Kinderbrückenteam: Annette Gschwender, Birgit Mack, Kathrin Maier, Monika Wanner

                                                                      

Bild: N. Kurz

Aus der Seelsorgeeinheit: Aus dem Dekanat:
Vortrag zur Graböffnung Pater Philipp Jenin-
gens
Im Schlossmuseum Ellwangen findet am Sonn-
tag, 9. Juli 2023 um 18.00 Uhr anlässlich des 
1. Jahrestages der Seligsprechung von Pater 
Philipp Jeningen (1642-1704) der Vortrag „... 
größte Prozession, die Ellwangen je gesehen 
hatte.“ statt. Der Vortrag behandelt die Öffnung 
des Grabes von Pater Jeningen im Jahr 1953. 
Dieser bedeutende kirchenrechtliche Akt stand 
in Verbindung mit der Einleitung des Selig-
sprechungsverfahrens im Jahr 1945 durch Papst 
Pius XII. Mit der Erhebung der Gebeine von 
Pater Philipp wurde der Rottenburger Bischof 
Dr. Carl Joseph Leiprecht beauftragt. Im Archiv 
des Schlossmuseums hat sich ein einzigartiges 
Dokument an Bildern zu dieser bedeutenden 
Maßnahme erhalten. Museumsleiter Matthias 
Steuer gibt dazu eine Einführung in die Ge-
schichte des Seligsprechungsverfahrens von 
Pater Philipp Jeningen, kommentiert die histori-
schen Bilder und lässt so die Öffnung des Grabes 
des Jesuitenpaters nacherleben. Ergänzt wird 
der Vortrag um Impressionen von der Selig-
sprechung 2022. Info: Da die Teilnehmerplätze 
begrenzt sind, ist eine Anmeldung per Email 
unter info@schlossmuseum-ellwangen.de er-
forderlich. Die Gebühr beträgt acht Euro. Infor-
mationen unter Tel. 07961/54380 oder www.
schlossmuseum-ellwangen.de.
Erster Jahrestag der Seligsprechung von Pa-
ter Philipp Jeningen SJ
Am 16. Juli 2022 durften wir in Ellwangen das 
Fest der Seligsprechung von Pater Philipp Jenin-
gen feiern. Zum Gedenken an den seligen Pater 
Philipp wird in diesem Jahr ein kleines Fest-
wochenende stattfinden.
Den Beginn markiert eine Lichterprozession von 
der Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg zum 
Grab von Pater Philipp in der Basilika: Am Frei-
tag, 14. Juli 2023 Start um 20.30 Uhr auf 
dem Kirchplatz vor der Wallfahrtskirche. Be-
gleitet wird die Prozession von Pfarrer Sven van 
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Meegen, Pater Jens Bartsch und Pastoralrefe-
rent Sven Köder. Es schließt sich eine Begeg-
nung im Kreuzganggarten der Basilika an. Ker-
zen können an diesem Abend auf dem 
Schönenberg erworben werden.
Am Samstag, 15. Juli 2023 findet um 
19.00 Uhr in der Wallfahrtskirche auf dem 
Schönenberg ein feierlicher Gedenkgottesdienst 
für den seligen Pater Philipp Jeningen statt. In 
der Basilika wird dann am Sonntag, 16. Juli 
2023 um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst zum 
Jahrestag der Seligsprechung gefeiert werden.
Die Kath. Kirchengemeinde Schönenberg und 
die Kirchengemeinden der Kath. Seelsorgeein-
heit Ellwangen laden Sie herzlich zum Mitfeiern 
ein.

„Überlebt die Demokratie die Künstliche In-
telligenz?“
Überlebt die Demokratie die Künstliche Intelli-
genz? Mit dieser Frage beschäftigt sich der ge-
bürtige Aalener Dirk Helbing, Professor für com-
putergestützte Sozialwissenschaft der ETH 
Zürich. In seinem Vortrag am Donnerstag, 29. 
Juni 2023 um 18.00 Uhr an der Hochschule 
Aalen geht er auf Chancen, Gefahren und Wege 
ein, wie die demokratische
Beteiligung an gesellschaftlichen Entwicklun-
gen im digitalen Zeitalter gelingen kann.
Die keb Ostalbkreis lädt Sie herzlich ein.
Termin: 
Donnerstag, 29. Juni 2023, 18.00 Uhr
Veranstaltungsort: Hochschule Aalen, 
73430 Aalen
Kosten: kostenfrei
Veranstalter: Kooperation zwischen der Hoch-
schule Aalen und dem keb-Bildungswerk
Ostalbkreis im Rahmen des 50-jährigen Jubilä-
ums der Katholischen Erwachsenenbildung im 
Ostalbkreis

„Unsere Erde – Gabe und Aufgabe für alle“
Die Caritas setzt sich mit ihrer diesjährigen 
Kampagne für einen „Klimaschutz, der allen 
nutzt“ ein. Zur Einstimmung auf dieses Thema 
laden die Caritas Ost-Württemberg, die Seel-
sorgeeinheit Ellwangen sowie die Seelsorge bei 
Menschen mit Behinderung zu „Etwas mehr als 
einem spirituellen Impuls...“ ein.
Am Dienstag, 4. Juli 2023 dürfen sich interes-
sierte Haupt- und Ehrenamtliche aus Kirchen-
gemeinden und Gruppen mit allen Sinnen dem 
Thema des Abends „Unsere Erde – Gabe und 
Aufgabe für alle“ nähern. Impulse, Texte, Lieder, 
aber auch ganz praktische Ideen für die Ge-
meindearbeit laden in der Basilika St. Vitus in 
Ellwangen zur Auseinandersetzung mit Gottes 
Schöpfung ein.
Termin: Dienstag, 4. Juli 2023 um 19.00 Uhr
Veranstaltungsort: Basilika St. Vitus, Ellwangen
Anmeldung: 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen: 
Caritas Ost-Württemberg, Dorothea Steidle, 
Tel. 07961/5657132, 
steidle@caritas-ost-wuerttemberg.de

Ökumene:
„ökumenischer Spaziergang“
Zu einem „ökumenischen Spaziergang“ lädt der 
Ökumeneausschuss alle Interessierten ganz 
herzlich ein.
Am Montag, 3. Juli 2023 treffen wir uns um 
17.00 Uhr in Willa.
Wir wandern zum Betzenhof und machen einen 
Besuch im Sägewerk Ziegler.
Dort werden wir Interessantes über die Arbeit 
im Sägewerk - früher und heute - erfahren.
Nach dem Rückweg nach Willa werden wir im 
Waldgasthof Goldenes Kreuz einkehren.
Neues kennenlernen, miteinander ins Gespräch 
kommen und eine gute Zeit miteinander ver-
bringen – darum geht es uns.
Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind!
Wir bitten Sie, die An- und Rückfahrt selbst zu 
organisieren.
Bei schlechtem Wetter muss unser Spaziergang 
leider entfallen.

Im Namen des Ökumeneausschusses
Pfarrerin Christin Dinkel und 
Pfarrer Harald Golla

Evangelische Kirchengemeinde 
Rechenberg

Evang. Kirchengemeinden 
Rechenberg und Weipertshofen
Zum Schloss 3, 74597 Stimpfach-Rechenberg
Telefon: 07967/306, E-Mail:
pfarramt.rechenberg-weipertshofen@elkw.de

Das Gemeindebüro ist dienstags von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr geöffnet. 
Pfarrer Rainer Oberländer erreichen Sie außer-
halb der Öffnungszeiten sowohl per E-Mail als 
auch per Telefon. Gegebenenfalls können Sie 
auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
hinterlassen. Wir rufen Sie zurück, sobald es 
möglich ist.

Samstag, 24. Juni 2023

 15.00 Uhr Tauffest in Weipertshofen am 
Reiglersbachstausee 

  (Pfarrer Oberländer und Pfarrer 
Dürr) mit Posaunenchor

  Das Opfer ist für die Posaunenarbeit 
bestimmt.

Sonntag, 25. Juni 2023 
(3. Sonntag nach Trinitatis)
Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekom-
men, zu suchen und selig zu machen, was ver-
loren ist.  Lukas 19,10
 10.00 Uhr Kinderkirche in Weipertshofen
 10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Re-

chenberg (Pfarrer i. R. Heck) 
  Das Opfer ist für die Diakonie be-

stimmt.
  Gleichzeitig Kinderkirche im Ge-

meindesaal
Dienstag, 27. Juni 2023
 18.00 Uhr Probe der Jungbläser in Rechenberg

 20.00 Uhr Probe des Posaunenchores Rechen-
berg

 19.45 Uhr Probe des Posaunenchores Wei-
pertshofen

Mittwoch, 28. Juni 2023
 15.30 Uhr Konfirmandenunterricht im Ge-

meindesaal Rechenberg
Donnerstag, 29. Juni 2023 
 20.00 Uhr Probe des Kirchenchores Weiperts-

hofen
Freitag, 30. Juni 2023
 16.00 Uhr Die Konfirmanden treffen sich mit 

dem Fahrrad am Pfarrhaus Rechen-
berg zur Abfahrt zum Konfi-Camp 
nach Matzenbach.

Sonntag, 2. Juli 2023
Wochenspruch: Einer trage des andern Last, so 
werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gal. 6,2
 10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in 

Weipertshofen (Pfarrerin Glock)

Bis 26. Juni 2023 liegen die Haushaltspläne 
2023 der Kirchengemeinden Rechenberg und 
Weipertshofen zur Einsichtnahme durch die 
Gemeindeglieder im Amtszimmer des Pfarr-
hauses auf. Wir bitten um vorherige telefoni-
sche Anmeldung.

Vertretung vom 30. Juni 2023 bis 2. Juli 
2023 hat in dringenden Fällen Pfarrer i .R. 
Gerhard Heck, Crailsheim Tel. 07951/5816.

Vereinsmitteilungen

Deutsches Rotes Kreuz Jagstzell

Übungsabend 
Am nächsten Freitag, 30. Juni 
2023, um 19.30 Uhr findet der 
nächste Übungsabend statt.

Haben Sie Interesse an der Mitarbeit bei uns, 
dann schauen Sie doch einfach bei diesem 
Termin im Rettungszentrum Jagstzell vorbei.

Musikverein Jagstzell

100 Jahre 
Musikverein Jagstzell - 
Aufruf für Kinder
Hallo du! 
Vom 7. bis 9. Juli 2023 feiert der 

Musikverein seinen 100. Geburtstag. Möchtest 
du auch Teilnehmer am großen Festumzug am 
Sonntag, den 09.07.2023 ab 14.00 Uhr sein? Wir 
bieten dir die Chance, als „Täfeleskind“ mit 
dabei zu sein.
Ist dein Interesse geweckt? Dann melde dich 
möglichst kurzfristig bei Lothar Egetenmeier 
(Tel. 0160 90 57 90 97) oder Lothar.Egetenmei-
er@freenet.de. Würde uns freuen, wenn du 
dabei bist und das wäre für dich sicherlich ein 
tolles Erlebnis. In der Regel sind die Vereine 
großzügig und bessern dein Taschengeld auf :-)
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Kulturgestalten 

Jagst Musik erleben – Das 
Showprojekt
Herzliche Einladung: Sän-

ger:innen aufgepasst! Wir wollen am Samstag, 
den 16. September 2023 ein Showprojekt ver-
anstalten. Du bist herzlich eingeladen bei uns 
zu singen!
Jagst Musik erleben: Ausgewählte Livemusiker 
begleiten dich auf der Bühne bei diesem be-
sonderen Open-Air-Erlebnis. Die Veranstaltung 
findet am Platz „Jagst Erleben“ statt, im Herzen 
Jagstzells. 
NEU: Wir proben mit dir!: Die JSC Allstars 
Band probt mit dir in unserem Proberaum um 
dich ideal vorzubereiten – mit Sicherheit! Drei 
Proben im Juli und zwei im September, immer 
Donnerstags. Start der Probenphase ist am Don-
nerstag den 13. Juli. 
Wir suchen dich!: Wir freuen uns auf Sän-
ger*innen jeden Alters. Melde dich einfach unter 
musikerleben@kulturgestalten.net.

Wenn du bereits Songs parat hast, welche du 
gerne performen möchtest, schreibe diese gerne 
in deine Anmeldungsmail. Gerne beraten wir 
dich nach deiner Anmeldung auch dabei. 
Let´s Go! Lasst uns gemeinsam die Bühne ro-
cken und zeigen, was in uns steckt! 
Wir freuen uns auf dich: Die JSC Allstars Band 
und der Verein Kulturgestalten e.V.

SV Jagstzell

Abteilung Tennis
Verbandsrunde hat begonnen
Nachdem die Damen 50 der Ver-
bandsstaffel bei ihrem ersten Spiel 
gegen die Tennisabteilung des ESV 

Crailsheim den Punkt beim Gastgeber zurück-
lassen mussten, gelang der Mannschaft nun am 
vergangenen Wochenende bei einem hart um-
kämpften 4:2-Spiel der verdiente Sieg gegen die 
Mannschaft des TC Langenau. Herzlichen 
Glückwunsch. Die Mannschaft empfängt nun 

am kommenden Samstag ab 14.00 Uhr den TA 
TSV Weikersheim. Wegen einer Doppelbele-
gung der Tennisplätze in Jagstzell findet das 
Spiel in Rosenberg statt. Auch alle anderen 
Jagstzeller Mannschaften starten nun am kom-
menden Wochenende in die Verbandsrunde. So 
treten die Herren 50 der Bezirksklasse 2 am 
Samstag ab 14.00 Uhr auswärts gegen den TC 
Weinstadt-Endersbach an. In Jagstzell emp-
fangen am Samstag ab 14.00 Uhr die Herren 
60 der Staffelliga den TC Ebnat und am Sonntag 
ab 9.30 Uhr die Damen 40 der Bezirksstaffel 2 
den TA TSV Crailsheim. Zuschauer sind bei al-
len Spielen herzlich willkommen. Allen Mann-
schaften wünschen wir viel Glück und eine ver-
letzungsfrei Saison.
Abteilungsleiter Tennis

Was sonst noch 
interessiert

Erlebnistage in Neuler
Wann und wo:
Samstag, 24. Juni 14.00 - 18.00 Uhr
Sonntag, 25. Juni 10.00 - 18.00 Uhr
Im Gewerbegebiet Neuler

Was wird geboten:
• Gewerbeschau mit über 30 Betrieben
• Ganztägiges Familienprogramm
• Vielfältige Bewirtung

Der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Schauschleudern 
beim Bienenzuchtverein Ellwangen
Wollten Sie schon immer mal wissen, wie der 
Honig aus der Wabe fließt? Beim Schauschleu-
dern am Sonntag, 25.06.2023, ab 13.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr, können Sie am Lehrbienenstand 
des Bienenzuchtvereins Ellwangen zuschauen, 
wie der Honig der Vereinsbienen geerntet wird. 

Die Imker und Imkerinnen beantworten gerne 
Ihre Fragen rund um Bienen, Bienenhaltung und 
Honig. Es gibt Kaffee, Kuchen und Getränke. Der 
Lehrbienenstand ist über einen Fuß- und Rad-
weg vom Parkplatz beim Schloss Ellwangen oder 
dem Sportplatz Neunheim in ca. 500 m zu er-
reichen.
Der Bienenzuchtverein Ellwangen freut sich auf 
Ihren Besuch.

Nach dem Fest ist vor dem Fest!  
Seid ihr bereit für ein unvergessliches Wochen-
ende voller Musik und guter Laune? Der Musik-
verein Fichtenau lädt euch herzlich ein, mit uns 
das 50-jährige Bestehen des Vereins zu feiern! 
Am 1. - 2. Juli 2023 erwartet euch am Festplatz 
in Lautenbach ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, das keine Wünsche offen lässt.
Am Samstagabend steigt ab 19.00 Uhr die große 
Jubiläumsparty mit der österreichischen Band 
VöcklaBLECH. Lasst euch von ihrer mitreißenden 
Musik begeistern und feiert gemeinsam mit uns 
bis spät in die Nacht. Ob jung oder alt, für jeden 
ist etwas dabei! Tickets können im Vorverkauf bei 
allen Musiker/innen sowie im Gasthaus Lamm 
(Wildenstein) und Landgasthof Rose (Großenhub) 
für 10 € (AK 12 €) erworben werden.
Am Sonntag erwartet euch ein musikalischer 
Festzeltgottesdienst sowie ein Massenchor und 
Sternmarsch inklusive Zelteinmarsch. Für Un-
terhaltungsmusik sorgen außerdem die Gro-
nachtaler Blasmusik und die Rotachtaler Musi-
kanten. Auch für das leibliche Wohl ist an 
beiden Tagen bestens gesorgt.
Lasst euch dieses Jubiläumswochenende nicht 
entgehen und feiert mit uns das 50-jährige 
Jubiläum. Wir freuen uns auch euch!

Landfrauenverein Stimpfach
Einladung zum gemütlichen Frauenfrühstück 
am Sonntag, 09.07.2023 ab 10.00 Uhr im 
Wiesentalforum - gerne auch mit Freundin
Anmeldung bitte bis 29.06.2023 bei Rafaela 
Erhardt, Tel. 07967/710355; kleiner Unkosten-
beitrag

Tagesausflug 
der Ellwanger Landfrauen
Die Ellwanger Landfrauen laden am 18. Juli 
2023 herzlich zu einem Tagesausflug ins Tau-
bertal ein. Im Kurort Bad Mergentheim gibt es 
einen geführten Stadtrundgang mit Residenz-
schloss, Münster und Milchlingsbrunnen. Au-
ßerdem ist ein Besuch im Rosengarten oder 
Kurpark möglich. Weiter geht die Fahrt durchs 
Taubertal nach Rothenburg, wo im Lotosgarten, 
einem asiatischen Wassergarten, die Kaffeepau-
se verbracht werden kann. Danach bleibt noch 
Zeit für einen Bummel durch die Altstadt von 
Rothenburg.
Abfahrt ist um 8.00 Uhr bei OK.go in Neunheim, 
Rückkehr ca. 19.00 Uhr. Der Reisepreis beträgt 
55 Euro.
Anmeldung bis 28. Juni 2023 unter Telefon 
07961/2122.

Schützengilde Jagstzell

Einladung zum Schützenfest und Siegerehrung
Vereinswanderpokalschießen
Die Schützengilde lädt alle Bürger hiermit 
recht herzlich zum diesjährigen
Schützenfest am Samstag, 01.07.2023 

ab 18.00 Uhr
ein.
Im Rahmen des Schützenfestes werden 
auch die siegreichen Mannschaften des 
Wanderpokals, die Vereinsmeister in den 
einzelnen Disziplinen sowie die Könige 
und Ritter geehrt.

Für Speis und Trank ist gesorgt, wir wollen 
Ihren Gaumen mit Steaks, Thüringern, 
Roten und gegrillten Bratwürstchen sowie 
verschiedenen Beilagen verwöhnen. 

Den Höhepunkt bildet die Siegerehrung, 
die ab 19.00 Uhr stattfindet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Schützengilde Jagstzell e.V.



Wir sind Ihre kompetenten Ansprech-
partner für Bestattungen und Bestattungs-
vorsorge. Wir tun alles, um Ihnen genau den 
Abschied zu ermöglichen, den Sie sich wünschen. 

„Wir sind für Sie da.
    In Ellwangen, Aalen 
  und Umgebung.“

Team Aalen

Team Ellwangen

Krauß Bestattungen  Bischof-Fischer-Str. 79  •  Aalen  •  07361 / 624 -10 oder -17  •  www.krauss-bestattungen.de 
Bestattungen Eiberger & Krauß  Haller Straße 80  •  Ellwangen/Jagst  •  07961 / 56 85 80  •  www.bestattungen-eiberger-krauss.de

Zwei starke Teams an Ihrer Seite

Achtung! Achtung!
Große Schrott-Alteisensammlung

Am Dienstag, 27.06.2023, wird eine Alteisensammlung in Jagstzell und allen Orts teilen durchgeführt. 
Wir holen kostenlos ab Fahrräder, Auto-/Lkw-Batterien, Herde, Heizkessel, Nägel, Kabel, Alu, Blei, 
Kupfer, Mofas, Messing, Wasserhähne, Werkzeug, Tanks in 2 Teilen, Töpfe, Holzöfen, Pfannen, Roh-
re, Bremsscheiben, Boiler, Geländer, Felgen, Kompressoren, Edelstahlspülbecken, Heizkörper, Bade-
wannen, Duschwannen, Dachrinnen, Wäscheständer, E-Motoren, Auto-/Lkw-Motoren ohne Öl, Stahl-
türen, Sägen, Stangen, Träger, Bleche, Ölöfen ohne Öl, Bau-/Landmaschinen u. sonstige Maschinen 
u. Gegenstände aus Metall.
Alteisen bis 8.00 Uhr morgens gut sichtbar bereitstellen. Für Gegenstände, die 
zufällig an der Abfuhrstelle stehen, wird keine Haftung übernommen.
Vergessene Metalle müssen am selben Tag bis 20 Uhr gemeldet sein.
Nicht abgeholt werden Wasch-, Spülmaschinen u. Trockner, Kühl-, Plastik-,
TV-, Gefriergeräte sowie Holz, Reifen, Sperrmüll und Sachen, die mit Öl oder 
Benzin gefüllt sind. Ankauf von alten Motorrädern, Mofas und Rollern.

Auskunft: Fa. Schneck Manfred, Fichtenau
Kapellenstr. 13, Tel. 0 79 62/70 04 64, der Fahrer: 01 72/2 51 43 19
Altmetalle werden auch an der Baustelle oder zu anderen Terminen abgeholt.
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Wir schlachten nur Tiere aus unserer Umgebung HEISSE THEKE 

www.metzgerei-wieland.dewww.metzgerei-wieland.de

T

Fleischwaren Wieland
GmbH & Co. KG

Jagstzell • Crailsheimer Str. 6/1, Telefon 0 79 67/7 10 82 74
Hauptgeschäft Gaildorf · Telefon 0 79 71/63 41

Angebot gültig vom 22.06. bis 28.06.2023
Solange Vorrat reicht

Fertig eingelegter
Sauerbraten 100 g 1,79 H
Saftige
Rinderbeinscheiben 100 g 0,89 H
Zarte Schweinehalssteaks 
natur oder mariniert 100 g 1,39 H
Saftiger Schweine-
krustenbraten 100 g 1,08 H
Saftiger, gekochter
Schinken 100 g 1,98 H

Fleischkäse
auch zum Selberbacken 100 g  1,35 H
Bierschinken und 
Bierwurst 100 g 1,59 H
Debrecziner und
Westfälische Mettwurst100 g 1,55 H
Delikatess Leberwurst
im Golddarm und
Hausmacher Fleischsalat 100 g 1,25 H

Hauptstr. 43-45
74597 Stimpfach-Randenweiler

Fon 07967/71091-0
Mail: info@autohaus-rettenmeier.de

www.autohaus-rettenmeier.de

An der AVIA-Station in der Hauptstr. 43 - 45 in Stimpfach-
Randenweiler stehen umfassende Sanierungsarbeiten an. 

Leider ist während der Bauarbeiten kein Tankbetrieb möglich.

Deshalb ist die Tankstelle

von Dienstag, 04.07.2023 abends, bis voraussichtlich 
Donnerstag, 31.08.2023 geschlossen.

Das Autohaus bleibt selbstverständlich wie gewohnt geöffnet. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis

PLATZIERUNGSWÜNSCHE 
WERDEN NACH MÖGLICHKEIT BERÜCKSICHTIGT

Krieger-Verlag GmbH 
Fachverlag für Amts- und Mitteilungsblätter

Rudolf-Diesel-Str. 41, 
74572 Blaufelden

Telefon 07953/9801-0 

www.krieger-verlag.de


